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1 Präsidialdepartement 

1.1 Behörden 

1.1.1 Gemeinderat / Schlussansprache des Gemeinderatspräsidenten 

«Liebe Kolleginnen und Kollegen Gemeinderäte, Herr Gemeindepräsident, liebe Vertreter des 
Gemeindevorstandes, geschätzte Behördenmitglieder, werte Gäste 

Ja, was sagt man so an einer Schlussansprache? Als Politiker habe ich schnell gelernt, zuerst 
«Danke» zu sagen. Aber das mache ich dann später noch. In meiner Schlussansprache möchte ich 
ein wenig ins Jahr 2019 zurückblicken. Ich bin dieses Jahr mit einer gesunden Portion Respekt 
angegangen und freute mich auf ein spannendes und lösungsorientiertes Jahr, welches auch mal 
humorvoll sein soll. Ich denke all dies haben wir erreicht. 

In diesem Jahr haben einige neue, politisch unerfahrene Junge den Weg ins Parlament gefunden 
und ich hoffe Sie hatten ebenfalls meist Spass an der Sache und konnten ihre persönlichen Ziele 
teilweise erreichen. Wir haben einige Sachgeschäfte verabschiedet und zum Teil auch hitzige und 
emotionale Diskussionen geführt, wenn ich beispielsweise an die Abstimmung der Chesa Brunal, 
an die Motion der heute gewählten Personal- und Finanzkommission und an das Marathon 
Village denke. Aber auch deutliche Erfolge an der Urne durften wir feiern, wie beim Alterszentrum 
Du Lac. Viele Sachgeschäfte wurden vorgängig in den Fraktionen behandelt und besprochen und 
anschliessend wurden die Meinungen unter den Fraktionschefs ausgetauscht und abgesprochen, 
was nicht immer so einfach war. So waren die Diskussionen an den offiziellen Ratssitzungen 
teilweise nicht sehr lang, was für Medien und Gäste vielleicht etwas langweilig scheint, doch im 
Hintergrund wurde viel diskutiert und fleissig gearbeitet. Es waren nicht immer alle gleicher 
Meinung, was auch gut so ist. Doch haben wir uns anschliessend immer wieder gefunden und 
haben uns nach den Ratssitzungen auf einen Schlummertrunk getroffen – oft auch etwas länger. 
Dies hat mir manchmal am Freitag Kopfschmerzen bereitet; also nicht die Sitzung. 

Aber auch sonst habe ich dieses Jahr sehr genossen. Es gab ein paar Veranstaltungen, die ich 
besuchen durfte! Ein erstes Highlight war sicherlich das Treffen im Januar mit dem IOC 
Präsidenten in Lausanne oder die Eröffnungsrede zum Nationalfeiertag, den Besuch der Behörde 
aus Crans-Montana, aber auch die vielen Diskussionen mit der Verwaltung und der Bevölkerung, 
wie auch die Vorbereitung der Sitzung mit Ihnen hat mir sehr viel Freude bereitet. 

Der Behördenausflug nach Davos war trotz des schlechten Wetters abwechslungsreich, wenn 
auch etwas lange und ich durfte Ihnen eine Eishalle von aussen und von innen zeigen, was leider 
im Oberengadin noch heute nicht möglich ist. Aber auch die Jungbürgerfeier war ein toller Anlass 
mit vielen aufgestellten Jugendlichen. Wir durften in der Backstube des Hotels Hauser einen 
Sonntagszopf backen, der nicht bei allen bis Sonntag gelebt hat und anschliessend ein feines 
Nachtessen im Schweizerhof geniessen. 

Ich muss Ihnen aber auch gestehen, dass ich anfangs sehr nervös war, vor allem vor der ersten 
Ratssitzung, welche einiges abverlangt hat. Aber auch bei den anderen Ratssitzungen gab es 
Situationen, die mich ein wenig nervös machten. Ich möchte hier aber Ueli Rechsteiner danken, 
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der sich vor jeder Sitzung Zeit für mich genommen hat. Ein ganz besonderes Dankeschön gilt aber 
meinem Präsidenten-Götti Fritz Nyffenegger, der mich stets gut beraten hat! Aber auch Sie haben 
mir die Nervosität genommen, indem Sie jeweils gut vorbereitet an die Sitzungen erschienen sind 
und der Vorstand, der die Geschäfte stets bereit hatte und Auskunft geben konnte. Und verzeihen 
Sie mir, dass ich manchmal ein wenig auf das Gaspedal gedrückt habe. 

Ja, nun zu dir lieber Herr Gemeindepräsident. Wir haben beide unser erstes Jahr als Präsident in 
einer Funktion in der Gemeinde St. Moritz gemeistert. Gestartet sind wir beide bei null, hatten 
aber viele Gespräche im Gemeindehaus und haben, wenn nötig, gemeinsam nach bestem Wissen 
und Gewissen die Sitzungen vorbereitet. Dies ist uns gelungen, danke dir hierfür. 

Am Ende eines Jahres nimmt man sich Vorsätze und hohe Ziele fürs kommende Jahr. Da ich das 
Präsidium an Christoph Schlatter abgebe, und sich Vorsätze nach kurzer Zeit meist sowieso in Luft 
auflösen, verzichte ich darauf. Ich wünsche mir aber auch im kommenden Jahr interessante 
Traktanden, gute Diskussionen und dass wir gemeinsam unsere Gemeinde weiterbringen, 
Projekte anreisen, planen und vor allem aber auch umsetzen! Dem neuen 
Gemeinderatspräsidenten Christoph Schlatter wünsche ich alles Gute und mindestens so viel 
Freude bei der Ausübung dieses ehrenvollen Amtes, wie ich es erleben durfte. 

Mir hat das Amtsjahr als Gemeinderatspräsident grossen Spass gemacht und bin sehr dankbar für 
das Vertrauen welches mir damit geschenkt wurde. Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, und 
auch Ihren Angehörigen, wünsche ich eine gesegnete Weihnachtszeit und für das neue Jahr 
Gesundheit, viel Freude und Erfolg bei allem, was sie tun! 

Ich habe mit einem Startpfiff das Ratsjahr begonnen und als Hockeyaner weiss ich, dass das Spiel 
erst dann fertig ist, wenn der Schlusspfiff erfolgt und es nach dem Spiel ein Ausklingen in der 
Garderobe benötigt, was wir heute Abend in der Form des Weihnachtsessens machen werden.»

Gian Marco Tomaschett, Gemeinderatspräsident

1.1.2 Gemeindevorstand 

Wie üblich tagte der Gemeindevorstand an den Montag-Nachmittagen und hielt seine 
ordentlichen Sitzungen ab. Zudem wurden teilweise Tagessitzungen oder weitere 
Halbtagessitzungen mit Fachgremien abgehalten. Insgesamt traf sich der Vorstand zu 50 
Sitzungen, anlässlich welcher 851 verschiedene Geschäfte behandelt und weitgehend erledigt 
wurden. Die wesentlichsten Geschäfte sind in den verschiedenen Tätigkeitsberichten zuhanden 
des Gemeinderates aufgeführt und in der Engadiner Post publiziert worden. 

1.1.3 Geschäftsprüfungskommission 

Die Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde St. Moritz (GPK) hat auch im Jahr 2019 die 
Geschäftsführung der Gemeindeorgane, der Nebenbetriebe und der Verwaltungszweige geprüft. 

Hierzu eine Vorbemerkung: 



10 

Gemäss Art. 42 Abs. 1 des Gemeindegesetzes des Kantons Graubünden prüft die GPK spätestens 
nach jedem Jahresabschluss die Rechnungs- und Geschäftsführung der Gemeinde auf ihre 
Rechtmässigkeit. Bislang wurde der schriftliche Bericht der GPK jeweils Anfang Januar erstellt (und 
dem Gemeinderatspräsidenten zugestellt), also vor dem Vorliegen und der Revision des 
Jahresabschlusses des geprüften Jahres. Dennoch wurde bislang jeweils dieser Bericht der GPK am 
Ende der Jahresrechnung – nach dem Revisionsbericht – abgedruckt. 

Da der revidierte Jahresabschluss der Gemeinde St. Moritz jeweils im April des folgenden Jahres 

vorliegt, hat die neue GPK eine Aufteilung der zu prüfenden Bereiche beschlossen: 

(1) Zum einen der Bericht zur Rechnungsführung und zum Jahresabschluss (erstellt parallel zur 
Revision des Jahresabschlusses jeweils im April); 

(2) zum andern der Bericht zur Geschäftsführung im Allgemeinen (erstellt per Ende Jahr jeweils 

auf den Zeitpunkt der Gemeindeversammlung). 

Dadurch stimmen die Berichte der GPK mit dem geprüften Jahr und Tätigkeitsbereich überein 
und sind jeweils aktuell. Dies entspricht im Übrigen auch Art. 47 Abs. 2 des Gemeindegesetzes 
des Kantons Graubünden. 

Wie mit Ihnen (und mit dem Vorstand am 18. März 2019) vorbesprochen, wird die GPK im 
Rahmen der Gemeindeversammlung kurz über den Bericht der GPK zur Geschäftsführung im 
Allgemeinen berichten. 

Zur Geschäftsführung der Gemeinde St. Moritz im Jahr 2019: 

Neben der Kontrolle des Finanz- und Rechnungswesens hat die GPK die Rechtmässigkeit, die 
praktische und politische Zweckmässigkeit der gesamten Verwaltungstätigkeit zu überprüfen und 
dazu gegenüber der Gemeindeversammlung Stellung zu nehmen. Aufgabenfelder der 
Geschäftsprüfung im Bereich der Geschäftsführung sind insbesondere: 

- Rechenschaftsprüfung der Verwaltung anhand von Protokollen, Berichten und Be-
schlüssen bezüglich Rechtmässigkeit und zweckmässigem Vollzug 

- Beurteilung des Budgets, des Steuerfusses und der Finanzplanung 

- Prüfung von Beschlüssen, welche finanzielle Folgen für die Gemeinde bewirken 

- Überwachung der effizienten Arbeitsweise der einzelnen Abteilungen und Beurteilung von 
Organisationsstruktur und Personalführung 

- Beurteilung des internen Kontrollsystems 

- Beurteilung der Informationspolitik 
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- Überprüfung der Planung und der Abwicklung von Investitionsprojekten (Arbeitsvergabe, 
Kosten- und Kreditüberschreitungen) 

Die GPK war bestrebt, die ihr gestellten Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen zu erfüllen. 

Die Mitglieder der GPK nahmen an den Sitzungen im Gemeinderat sowie an verschiedenen 
Sitzungen von Nebenbetrieben und Verwaltungszweigen sowie vom Schulrat teil, insbesondere 
auch bei St. Moritz- Energie und bei der Betriebskommission Olympia Bob Run St. Moritz Celerina 
(dies im Rahmen der gemeinsamen «GPK Olympia Bobrun St. Moritz – Celerina»). 

Die GPK hat zudem 

- die getrennt geführte Rechnung der Sozialkommission geprüft und 

- die Beschlüsse aus den Sitzungsprotokollen des Gemeindevorstandes auf ihre Gesetz-
mässigkeit und Ausführung hin geprüft; die dabei aufgetretenen Fragen und Unklarheiten 
wurden resp. werden weiterhin mit dem Gemeindepräsidenten, dem zuständigen Vor-
standsmitglied, dem Gemeindeschreiber und/oder mit anderen verantwortlichen 

Beamten schriftlich oder mündlich behandelt, bis diese geklärt sind. 

Gemäss Art. 43 Abs. 2 des Gemeindegesetzes des Kantons Graubünden kann der Gemein-
devorstand die GPK insbesondere bei Geschäften mit finanziellen Auswirkungen beratend 
beiziehen. Das ist im Jahr 2019 jedoch nicht erfolgt. 

Folgende Punkte sind per heute, 10. Dezember 2019, speziell hervorzuheben: 

Chesa Brunal 

Mit Blick auf die Zweckmässigkeit der Verwaltungstätigkeit und aus wirtschaftlicher Sicht liegt die 
Hauptkritik der GPK in folgenden Punkten: 

a) Sowohl aus praktischer wie auch aus wirtschaftlicher Sicht erscheint es nicht sinnvoll, zuerst 
einen komplexen und geheimen Verkaufsprozess für eine Spezialliegenschaft wie die «Chesa 
Brunal» durchzuführen, bevor die Stimmbürger überhaupt befragt worden sind, ob diese die 
«Chesa Brunal» verkaufen wollen. Wenn das Stimmvolk nein sagen würde, wären unnötig 
Aufwände und Kosten entstanden. 

b) Sowohl aus praktischer wie auch aus wirtschaftlicher Sicht erscheint es nicht sinnvoll, neben 
dem Verkaufspreis auch sogenannte «Soft-Faktoren» als wichtige Elemente beim Käufer im 
geheimen Vergabeprozess der «Chesa Brunal» zu berücksichtigen, wenn diese «Soft-Faktoren» 
dann doch nicht vertraglich geregelt werden. Ob neben einem bestimmten Mindest-
Verkaufspreis auch sogenannte «Soft-Faktoren» als wichtige Elemente beim Verkauf einer 
Gemeindeliegenschaft mitspielen dürfen, sollte der Stimmbürger entscheiden; nur dann wären 
diese auch transparent. Denn grundsätzlich sollte aus wirtschaftlicher Sicht beim Verkauf einer 
Villa an eine Privatperson das finanzielle Maximum herausgeholt werden. 
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c) Sowohl aus praktischer wie auch aus wirtschaftlicher Sicht erscheint es nicht sinnvoll, wenn die 
Gemeinde versucht, eine Spezialliegenschaft wie die «Chesa Brunal» selber zu verkaufen 
(namentlich mit nur zwei Inseraten in der Engadiner Post). Marketing- und Verkaufsstrategien 
hätten mit externen Fachleuten besprochen werden müssen, zumal die GPK in verschiedenen 
Bereichen Möglichkeiten für eine Preissteigerung erkannt hat. 

Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Forderungen  

Es ist ein Fall bekannt geworden, in welchem die Frist zur Eintragung gesetzlicher Pfandrechte 
(für Anschlussgebühren im Betrag von rund CHF 97‘000 plus Verzugszinsen von CHF 16‘000) von 
der Gemeinde St. Moritz verpasst worden ist. 

Durch neue gemeindeinterne Kontrollsysteme sollen solche Fehler vermieden werden. 
Insbesondere durch eine enge Zusammenarbeit zwischen der Abteilung Finanzen und dem 
internen Rechtskonsulenten soll sichergestellt werden, dass die rechtlichen Schritte rechtzeitig 
und formgerecht unternommen werden. Ausserdem sollen soweit möglich für alle offenen 
Forderungen der Gemeinde gesetzliche Pfandrechte eingetragen werden. 

Eine Zusammenstellung der noch nicht bezahlten Forderungen für Handänderungssteuern, 
Anschlussgebühren, Erstwohnungsanteilsabgaben und Baubewilligungsgebühren der seit 2014 in 
Rechnung gestellten Forderungen hat ergeben, dass von 2014 bis 2018 einzig bei den 
Baubewilligungen eine Summe von rund CHF 11‘000 abgeschrieben werden musste. 

Weiteres Verbesserungspotential wird auf Seiten der Gemeinde derzeit geprüft. 

Bewilligungen Zirkuswiese 

Da sich die Parzelle «Zirkuswiese» gemäss Zonenplan der Gemeinde St. Moritz in einer sog. 
Freihaltezone (Art. 13 / Art 95. Baugesetz St. Moritz) befindet, hat die GPK die Frage gestellt, 
wieso und gestützt auf welche rechtliche Grundlage diese Parzelle regelmässig für Events und 
Temporär-Bauten (wie eben für die jährlichen «Zirkusveranstaltungen») freigegeben wird. Diese 
Fragestellung hat sich auch im Rahmen der «indische Party» gestellt, wo es zu einem rechtlichen 
Verfahren und einem (negativen) Entscheid gegen die Gemeinde St. Moritz gekommen ist. 

Eine abschliessende Klärung hierzu liegt derzeit nicht vor, aber das Thema hat insbesondere 
wegen der Geschäftsaufgabe des Circus Nock an Dringlichkeit verloren. 

Olympia Bobrun 

Auf den Schlussbericht der «GPK Olympia Bobrun St. Moritz – Celerina» vom 16. August 2018 ist 
weder seitens der Gemeinden Celerina und St. Moritz noch seitens der Betriebskommission 
Olympia Bob Run St. Moritz Celerina eine zeitnahe Stellungnahme erfolgt. 

Seit 24. November 2019 liegen die Bemerkungen von Martin Berthod, Präsident der Be-
triebskommission Olympia Bob Run St. Moritz Celerina, vor. Es wird festgestellt, dass von 
verschiedenen Gremien und Personen viel Zeit in die kritische Hinterfragung des «Olympia 
Bobrun» gesteckt wurde, dass aber die zentralen beanstandeten Kernprobleme (völlige 
Abhängigkeit von der aktuellen Bahnarbeitergruppe; Interessenkonflikte bei der Führung der 
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Bahnarbeitergruppe) nicht gelöst sind und deshalb eine wirkliche Besserung auch im finanziellen 
Bereich nicht in Sicht ist. 

Laudinella AG 

Die Gemeinde St. Moritz war bislang grösste Aktionärin der Laudinella AG. Die GPK prüft derzeit 
die Rechtmässigkeit des Verzichts der Gemeinde auf eine Entschädigung für das Bezugsrecht der 
Gemeinde im Rahmen der am 13. November 2019 beschlossenen Kapitalerhöhung und weiterer 
damit zusammenhängender Fragen. 

Die bisherige Antwort des Gemeindevorstands auf die Fragen der GPK ist inhaltlich und formell 
unbefriedigend. 

Budgetprozess 2020 

Der Gemeindepräsident trägt als aktueller Vorsteher des Finanzdepartementes die Ver-
antwortung für die Bereitstellung einer soliden und verständlichen Grundlage für die Bud-
getberatung im Gemeinderat. Aufgrund der uns vorliegenden Unterlagen scheint der Ge-
meindepräsident diese Verantwortung im Jahr 2019 für das Budget 2020 noch nicht befriedigend 
wahrgenommen zu haben. 

Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde St. Moritz 

Stellungnahme des Gemeindevorstands zum Tätigkeitsbericht 2019 der GPK betreffend 
Geschäftsführung der Gemeinde 

Am 10. Dezember 2019 ging beim Gemeindepräsidenten der Tätigkeitsbericht der 
Geschäftsprüfungskommission (GPK) für das Jahr 2019 ein. Der Bericht äussert sich im 
Wesentlichen zur Geschäftsführung der Gemeinde in der Berichtsperiode. Dabei hebt die GPK 
sechs Punkte speziell hervor. Nachfolgend erhalten Sie dazu die Stellungnahme des 
Gemeindevorstands. 

Zur Chesa Brunal 

Der GPK kritisiert das Vorgehen des Gemeindevorstands. Dieser hätte vor dem Verkaufsprozess 
die Zustimmung der Stimmbürger zum Verkauf einholen müssen. Zudem hätten gemäss GPK 
sogenannte Soft-Faktoren beim Verkauf vertraglich geregelt werden müssen. Schliesslich 
bemängelt die GPK, dass nicht externe Fachleute mit dem Verkauf beauftragt worden seien. 

Der Gemeindevorstand prüfte verschiedene Vorgehensweisen und kam zur Ansicht, dass den 
Stimmbürgern eine klare und eindeutige Abstimmungsfrage unterbreitet werden muss. 
Insbesondere sollten die Stimmbürger den Verkaufspreis und den Inhalt des Verkaufsvertrags 
kennen, um sich eine Meinung bilden und entscheiden zu können, ob sie dem Verkauf zustimmen 
wollen. Das Risiko einer Ablehnung besteht bei jeder Urnenabstimmung, dem kann jedoch mit 
einer klaren und gut begründeten Vorlage begegnet werden. Das Resultat der Abstimmung vom 
20. Oktober 2019 bestätigt die Einschätzung des Gemeindevorstands. Das Vorgehen gemäss GPK 
hingegen hätte von den Stimmbürgern die Entscheidung verlangt, ob sie dem Gemeindevorstand 
ermächtigen wollen, die Liegenschaft zu einem unbestimmten Preis und zu unbe-kannten 
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Bedingungen zu verkaufen. Der Versuch, eine derartige Blankoermächtigung zu erhalten, wäre 
bei den Stimmbürgern wohl zu Recht als intransparent und anmassend empfunden worden. 

Was den Verkaufsprozess anbelangt, so wurde dieser in der Botschaft zur Abstimmung vom 20. 
Oktober 2019 beschrieben. Zentrales Element war für den Gemeindevorstand, die Liegenschaft 
zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. Daneben berücksichtigte er auch, welchen persönlichen 
und finanziellen Hintergrund eine potentielle Käuferschaft hat und welches ihre Absichten mit 
der Liegenschaft sind. Der Käuferschaft weitere Verpflichtungen oder Einschränkungen 
aufzuerlegen, wie sie in Zukunft mit der Liegenschaft umgehen müsse, erachtete der 
Gemeindevorstand als nicht sinnvoll. Einerseits sind die Möglichkeiten des Privatrechts in diesem 
Zusammenhang beschränkt. Andererseits regelt das öffentliche Recht (Ortsplanung, Baugesetz, 
Waldgesetz etc.) den Spielraum für Veränderungen genügend. Schliesslich darf der Einfluss, 
welche weitergehende Verpflichtungen und Einschränkungen auf den Verkaufspreis haben, nicht 
unterschätzt werden. Der Gemeindevorstand ist überzeugt, beim Verkauf der Liegenschaft die 
richtige Mischung aller Ansprüche gefunden zu haben, was sich nicht zuletzt am Ergebnis der 
Urnenabstimmung zeigt. 

Schliesslich prüfte der Gemeindevorstand auch, ob ein externer Verkaufsauftrag erteilt werden 
soll. Er verwarf dies jedoch, weil er den Verkaufsprozess selbst definieren und steuern wollte. 
Selbstverständlich liess er sich dabei fachlich beraten. Zudem darf nicht vergessen werden, dass 
Makler üblicherweise eine Provision von 2 – 3 % des Verkaufspreises verlangen. Selbst wenn also 
die GPK der Ansicht ist, mit einem Verkaufsauftrag an einen professionellen Makler wäre ein 
höherer Verkaufspreis erzielt worden, wofür die GPK allerdings keinen Nachweis erbringt, hätte 
dies zur Folge gehabt, dass die Verkaufskosten entsprechend höher ausgefallen wären. Der 
Gemeindevorstand kann deshalb nur wiederholen, dass er überzeugt ist, den Verkauf der 
Liegenschaft angemessen und ausgewogen geplant und durchgeführt zu haben. Das zeigt der 
sehr gute Verkaufspreis, der erzielt worden ist, und die grosse Zustimmung der Stimmbürger.  

Zur Durchsetzung öffentlich-rechtlicher Forderungen 

Die GPK bemängelt, die Gemeinde habe in einem bestimmten Fall die Frist zur Eintragung eines 
gesetzlichen Pfandrechts für Anschlussgebühren verpasst. 

Dieser Vorwurf trifft nicht zu. Da die Verhältnisse etwas komplizierter sind, als von der GPK 
dargestellt, ist es notwendig, für die Begründung etwas auszuholen: 

Abgaben, Gebühren und (Handänderungs-)Steuern sind öffentlich-rechtliche Forde-rungen der 
Gemeinde. Werden sie nicht bezahlt, so muss die Gemeinde grundsätzlich denselben Weg 
beschreiten wie ein Privater, nämlich den Schuldner betreiben. Für einzelne öffentlich-
rechtlichen Forderungen sind gesetzliche Pfandrechte zulasten des betroffenen Grundstücks 
möglich, wenn das kantonale Recht es vorsieht. Auch wenn ein gesetzliches Pfandrecht für eine 
Forderung besteht, geht das Pfandrecht unter, wenn es nicht innert zwei Jahren nach Eintritt der 
Fälligkeit im Grundbuch eingetragen wird. Noch nicht eingetragene Pfandrechte verwirken nach 
fünf Jahren seit Ende des Kalenderjahres, in dem der forderungsbegründende Tatbestand 
eingetreten ist. Die genannten Fristen können nicht erstreckt werden.  

Auf Anschlussgebühren sind gesetzliche Pfandrechte grundsätzlich möglich. Gemäss Wortlaut der 
kommunalen Gesetzesbestimmungen werden Anschlussgebühren für Neubauten und 
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nachträgliche bauliche Veränderungen mit Baubeginn fällig. Dies ermöglicht zwar die sofortige 
provisorische Veranlagung solcher Gebühren, verhindert jedoch die Eintragung des gesetzlichen 
Pfandrechts für einen allfälligen Restbetrag, falls die dafür notwendige amtliche Neuschätzung 
erst nach Ablauf der zweijährigen Eintragungsfrist vorliegt. Wird für die Fälligkeit eines allfälligen 
Restbetrages erst auf den Zeitpunkt abgestellt, in dem die definitiven Anschlussgebühren in 
Rechnung gestellt werden, so könnte die (relative) zweijährige Eintragungsfrist zwar theoretisch 
noch andauern. Da die (absolute) fünfjährige Verwirkungsfrist ab Baubeginn zu laufen beginnt, 
wäre es dennoch nicht mehr möglich, für die definitive Anschlussgebühr ein Pfandrecht auf den 
betroffenen Grundstücken im Grundbuch einzutragen. 

Vor 2014 waren Zahlungsschwierigkeiten für Abgaben, Gebühren und Handänderungs-steuern 
selten. In der Regel konnten die Schuldner neu erstellte oder umgebaute Immobilien zu guten 
Preisen verkaufen, so dass Ausstände bald beglichen wurden. In Einzelfällen waren Betreibungen 
zwar notwendig, Forderungen mussten jedoch kaum definitiv abgeschrieben werden. In der 
Folge haben sich die Verhältnisse geändert und die Gemeinde arbeitet seitdem daran, ihre 
Vorgehensweise anzupassen. Dabei hat sie sich selbstverständlich an die gesetzlichen Grundlagen 
zu halten. Auch die Gemeinde trägt ein Risiko, dass öffentlich-rechtliche Forderungen nicht 
durchgesetzt werden können. Wie die privaten Gläubiger auch, ist die Gemeinde darauf 
angewiesen, dass der Schuldner letztlich über genügend verwertbare Aktiven verfügt. Zudem 
sind bei Konkursen von Bau- und Immobiliengesellschaften die Verhältnisse in der Regel 
unübersichtlich und die Verfahren dauern lange. Selbst wenn die Möglichkeiten im Betreibungs- 
bzw. Konkursverfahren konsequent ausgenützt werden, kann es zu Ausfällen kommen. Auch ein 
gesetzliches Grundpfandrecht garantiert nicht, dass die Verwertung des Grundstücks die 
Forderung letztendlich deckt. 

Zu den Bewilligungen auf der Zirkuswiese

Die GPK fragt, weshalb und gestützt auf welche Grundlagen diese Parzelle regelmässig für Events 
und temporäre Bauten freigegeben werde. Dies insbesondere im Zusammenhang mit der sog. 
Indischen Hochzeit, wo es zu einem rechtlichen Verfahren mit negativem Entscheid für die 
Gemeinde gekommen sei. 

Die Parzelle 1639, genannt Zirkuswiese, befindet sich im Gesamteigentum der Bürgergemeinde 
und der Politischen Gemeinde. Gemäss Zonenplan der Gemeinde liegt sie in der Freihaltezone, 
wofür gemäss Baugesetz Folgendes gilt (Art. 94 BauG): 

1 Die Freihaltezone umfasst jene Flächen, welche zum Schutz des Orts- und Land-
schaftsbildes, zur Freihaltung von Aussichtslagen, Gewässerufern oder Waldrän-dern, zur 
Gliederung von Siedlungsgebieten und zur Erhaltung von Erholungs- und Freiflächen mit 
einem dauernden Bauverbot belegt sind. 
2 Änderungen in der Benützung und Bewirtschaftung der Grundstücke sowie Ter-
rainveränderungen dürfen dem Freihaltezweck nicht widersprechen. 
3 Sofern die Nutzung oder Pflege eines Freihaltegebietes es erfordert, können ein-geschossige 
Kleinbauten bewilligt werden. Der Stellung und Gestaltung solcher Bauten ist besondere 
Beachtung zu schenken.

Die temporäre Nutzung der Zirkuswiese für Veranstaltungen hat eine lange Tradition, 
insbesondere als Standort für den Zirkus Nock, was bis anhin kaum beanstandet wurde. Eine 
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derartige Nutzung lässt sich mit den Bestimmungen zur Freihaltezone vereinbaren, weil dabei 
keine festen (dauernden) Bauten erstellt werden und die Erholungs- und Freiflächen erhalten 
bleiben. Dies gilt auch für die Indische Hochzeit im Januar 2019. Selbst wenn diese Veranstaltung 
eine viel grössere Dimension aufwies, als die bis dahin bekannten Anlässe, waren die in diesem 
Zusammenhang erstellten Bauten genauso temporär, wie beispielsweise das Zelt des Zirkus Nock, 
und deshalb mit dem Zweck der Freihaltezone vereinbar. 

Der Gemeindevorstand wägt im Einvernehmen mit dem Bürgerrat jeweils sorgfältig ab, bevor 
Veranstaltungen auf der Zirkuswiese bewilligt werden und berücksichtigt dabei insbesondere, 
welcher allgemeine Nutzen allenfalls welchen Beeinträchtigungen gegenüberstehen könnte.  

Nicht korrekt stellt die GPK der Ablauf der Rechtsverfahren im Zusammenhang mit der Indischen 
Hochzeit dar. Es trifft zwar zu, dass Anwohner gegen die Bewilligung des Gemeindevorstands und 
des Bürgerrats Rechtsmittel erhoben hatten. Dies einerseits mit einer Beschwerde beim 
Verwaltungsgericht und andererseits mit Klage beim Regionalgericht. Dies jeweils verbunden mit 
dem Gesuch, dass der weitere Aufbau einstweilen zu unterbleiben habe. Diesem Gesuch im Sinne 
einer vorsorglichen Massnahme kam das eine Gericht nach und das andere nicht, was mit der 
unterschiedlichen rechtlichen Betrachtungsweise zu tun hat. In der Folge zogen die Anwohner 
ihre Eingaben bei den Gerichten jedoch wieder zurück, weil sie sich mit dem Veranstalter der 
Indischen Hochzeit geeinigt hatten. Entsprechend wurden die Gerichtsverfahren abgeschrieben, 
ohne dass ein Urteil gefällt worden wäre. Damit blieb die Bewilligung des Gemeindevorstands 
und des Bürgerrats letztlich unangefochten und bildete eine rechtmässige Grundlage, um die 
Zirkuswiese für die Indische Hochzeit nutzen zu dürfen. 

Zum Olympia Bobrun 

Die GPK bemängelt, dass weder die Gemeinden St. Moritz und Celerina noch die 
Betriebskommission zum Schlussbericht GPK Olympia Bobrun St. Moritz – Celerina vom 16. 
August 2018 zeitnah Stellung genommen hätten. 

An der Sitzung des Gemeinderats vom 26. September 2019 informierte der Gemeindevorstand im 
Rahmen einer Präsentation ausführlich über den Sachstand beim Olympia Bob Run St. Moritz – 
Celerina (OBR) und beantwortete zusammen mit dem Geschäftsführer diverse Fragen aus dem 
Gemeinderat. Informiert wurde insbesondere über die Resultate und Erkenntnisse der 
Betriebskommission OBR betreffend Strategie-Workshop sowie dem Businessplan des OBR und 
somit über seine Herausforderungen und die zukünftige Organisation und Ausrichtung. Zudem 
teilte der Gemeindevorstand dabei mit, dass die beiden Gemeindevorstände Celerina und St. 
Moritz beschlossen hätten, die Struktur des OBR (Umwandlung von einer einfachen Gesellschaft 
in eine Aktiengesellschaft) nicht anzupassen. Zudem seien die Finanzierung im Rahmen des 
Budgetprozesses mit beiden Gemeindepräsidenten abgesprochen und in den beiden 
Gemeindevorständen behandelt worden.  

Gemeinderatssitzungen sind öffentlich und werden in der Regel auch von Mitgliedern der GPK 
besucht. Die entsprechenden Informationen konnten also zur Kenntnis genommen werden. 
Zudem beantwortete die Betriebskommission (BK) der GPK-OBR (GPK Delegierte der beiden 
Gemeinden) mit Schreiben vom 24. November 2019 eine Reihe von Fragen. Dabei wies die BK 
unter anderem nach, dass eine Trennung von Bahnbau und Betrieb nicht zielführend sei und mit 
den bereits eingeleiteten Massnahmen auch die Betriebsführung entlastet und unterstützt 
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werden könne. Was die Details zum Bahnbau anbelange, so würden diese wiederholt diskutiert, 
um diese langfristig zu lösen. 

Angesichts der Komplexität und der Bedeutung des OBR für die Gemeinden Celerina und St. 
Moritz war es notwendig, die Verhältnisse und mögliche Änderungen sorgfältig abzuklären, was 
entsprechend Zeit in Anspruch nimmt. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen, hat jedoch 
bereits einige Änderungen wie Entlastung Betriebsleitung durch neu zugeteilte 
Verantwortlichkeiten im OBR Team etc. möglich gemacht. 

Zur Laudinella AG 

Die GPK informiert, sie prüfe die Rechtmässigkeit des Verzichts der Gemeinde auf eine 
Entschädigung für ihr Bezugsrecht im Rahmen der Kapitalerhöhung und weitere damit 
zusammenhängenden Fragen. Die bisherigen Antworten des Gemeindevorstands seien inhaltlich 
und formell unbefriedigend. 

Dem hält der Gemeindevorstand entgegen, dass er der GPK einen Katalog von elf Fragen bereits 
eingehend beantwortet hat. Der Gemeindevorstand kann nicht nachvollziehen, welche Fragen 
unbefriedigend beantwortet sein sollen. 

Was das Thema Bezugsrechte anbelangt, so kann dazu nicht in einem Satz Stellung genommen 
werden, weshalb auch hier etwas ausgeholt werden muss: 

Eine Aktiengesellschaft kann ihr Aktienkapital erhöhen. Zuständig dafür ist die 
Generalversammlung. Jeder Aktionär hat dann Anspruch auf den Teil der neu ausgegebenen 
Aktien, der seiner bisherigen Beteiligung entspricht. Ein Aktionär wird von dieser Möglichkeit 
Gebrauch machen, wenn er seinen Aktienanteil beibehalten möchte und die dafür notwendigen 
finanziellen Mittel auch einsetzen will. Ein Aktionär, der keines von Beidem will, erleidet mit 
Ausnahme, dass sein Aktienanteil nach der Kapitalerhöhung geringer ist als vorher, keinen 
Nachteil. 

Die Gemeinde verfügte vor der Kapitalerhöhung über rund einen Drittel aller Aktien der 
Laudinella AG. Dies aus der Umwandlung der früheren Genossenschaft in die heutige 
Aktiengesellschaft. Zu den Genossenschaftsanteilen kam die Gemeinde aufgrund einer 
Vereinbarung mit der Genossenschaft vom 20. Oktober 1982. Danach stellte die Genossenschaft 
der Gemeinde den Konzertsaal für zehn Jahre zur Verfügung, wofür die Gemeinde CHF 50'000.00 
im Jahr bezahlte und dafür im gleichen Betrag mit Genossenschaftsanteilen entschädigt wurde.  

Der Gemeindevorstand beschloss, sich an der Kapitalerhöhung der Laudinella AG nicht zu 
beteiligen, also keine zusätzlichen Aktien dieser Gesellschaft zu erwerben. Es ist kein Grund 
ersichtlich, weshalb die Gemeinde ihren Aktienanteil beibehalten und hierfür finanzielle Mittel 
binden sollte, welche zugunsten der Allgemeinheit besser eingesetzt werden können. Damit 
verzichtete die Gemeinde einzig auf ihr Recht, im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung 
zusätzliche Aktien der Laudinella AG erwerben zu dürfen (Bezugsrecht). Eine finanzielle Einbusse 
bedeutet dieser Verzicht hingegen nicht, weil das Bezugsrecht selbst keinen Wert aufgewiesen 
hat.  
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Budgetprozess 2020

Die GPK hält fest, der Gemeindepräsident sei dafür verantwortlich, solide und verständliche 
Grundlagen für die Budgetberatung im Gemeinderat bereitzustellen. Gemäss GPK scheine es, 
dass er diese Verantwortung für das Budget 2020 noch nicht befriedigend wahrgenommen habe. 

Die GPK gibt nicht an, worauf sie ihre Einschätzung abstützt, wo also konkret ein Mangel 
vorgelegen haben solle. Dem Gemeindevorstand ist es deshalb nicht möglich, zu Vorwurf Stellung 
zu nehmen. Allerdings können die Unterlagen so mangelhaft auch nicht gewesen sein, weil der 
Gemeinderat das Budget 2020 an seinen Sitzungen vom 24. Oktober und 14. November 2019 
ohne weiteres beraten konnte und dieses zuhanden der Gemeindeversammlung vom 10. 
Dezember 2019 verabschiedete, welche es schliesslich unverändert guthiess. 

Gemeindevorstand 

1.2 Allgemeine Verwaltung 

1.2.1 Abstimmungen und Wahlen 2019 / Kanzlei 

Im Jahr 2019 wurde das Stimmvolk an 6 Wochenenden zur Urne gebeten. Insgesamt kamen 3 
eidgenössische Vorlagen, 1 kantonale Vorlage, 1 Vorlage der Region und 6 kommunale Vorlagen 
zur Behandlung. Die Ersatzwahl für das Regionalgericht Maloja erfolgte im Juni und im Oktober 
2019 wurden die National- und Ständerats durchgeführt.  

Gemeindekanzlei 

1.2.2 Friedhof 

2016  2017  2018  2019 
Beisetzungen  23  30  36  20
davon:  
- Erdbestattungen  6  7  4  1
- Urnenbestattungen  17  23  32  19 

Bestattungsart: 
- Reihengräber 6  7  8  2
- Privatgräber  6  6  4  4
- Urnennischen oder Urnenwand 2  7  10  4
- Urnengräber  5  6  8  3
- Urnengemeinschaftsgrab 4  4  6  7
- Kindergräber  0  0  0  0

Gabi Bogner, Friedhofverwaltung 

1.2.3 Einwohnerdienste 

Am 31.12.2019 waren 5‘021 Einwohner in St. Moritz angemeldet. Für 565 Einwohnerinnen und 
Einwohner ist St. Moritz auch Heimatort, 2‘340 Personen haben ein anderes Schweizer 
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Bürgerrecht. 2‘014 Personen besitzen keinen Schweizer Pass. 102 Einwohner haben sich als 
Wochenaufenthalter angemeldet. 

Die Einwohnerdienste St. Moritz in Zahlen zusammengefasst: 

30 Geburten, 33 Eheschließungen, 35 Todesfälle, 10 Scheidungen, 3 Anerkennungen, 17 
Namensänderungen, 46 Volljährigkeiten, 43 Umzüge.  

Anzahl Einwohner (Stand jeweils per 31.12./ohne Kurzaufenthalter und Grenzgänger 
Bewilligungen) 

Jahr Anzahl
2015  5‘047 
2016  5‘064 
2017  5‘054 
2018  5‘068 
2019  5‘021  

Anzahl bearbeitete Ausländerbewilligungen: 

Jahr Anzahl
2015  5‘165 
2016  4‘518 
2017  4‘826 
2018  5‘081 
2019  4‘952 

Krankenkassen-Befreiungen: 

Jahr 2015  =  1469  Grenzgänger / 6 Kurzaufenthalter 
Jahr 2016  =  1668 Grenzgänger / 10 Kurzaufenthalter 
Jahr 2017  =  1594 Grenzgänger / 4 Kurzaufenthalter 
Jahr 2018  =  1699 Grenzgänger / 6 Kurzaufenthalter 
Jahr 2019 =   1695 Grenzgänger / 5 Kurzaufenthalter 

AHV Zweigstelle 

Die AHV-Zweigstelle ist ein wichtiges Bindeglied zwischen der Sozialversicherung des Kantons Graubünden 

und den einzelnen Versicherten. Im vielfältigen Bereich der Sozialversicherungen kann die Zweigstelle den 

Versicherten die benötigen Auskünfte erteilen, beim Ausfüllen der Formulare behilflich sein (vor allem 

Ergänzungsleistungen) oder an die zuständigen Fachpersonen verweisen. Persönliche Beratung von 

betagten Menschen bietet Pro Senectute an. 

Arbeitsamt 

Arbeitslosigkeit kann jeden treffen. Jeder muss sich umgehend auf dem Gemeindearbeits-amt melden 

(falls man arbeitslos ist oder die Arbeitslosigkeit droht). Mitbringen muss man den AHV-Ausweis, den 

letzten Arbeitsvertrag und allenfalls den neuen Arbeitsvertrag, das Kündigungsschreiben sowie alle 

relevanten Unterlagen, die zur Beurteilung der Arbeitslosigkeit dienen. 
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Das Arbeitsamt St. Moritz hat im Jahr 2019 insgesamt 434 Anmeldungen von Arbeitslosen vorgenommen. 

Yvonne Rizzi, Leiterin Einwohnerdienste 

1.2.4 EDV-Abteilung 

Allgemein 

Nach sechs Jahren im Rechenzentrum-Verbund mit den Gemeinden Pontresina, Celerina und 
Region Maloja, können wir eine positive Bilanz ziehen. Vor allem im Bereich IT-Sicherheit hatten 
wir durch die gute Zusammenarbeit und die eingehaltenen Sicherheitsrichtlinien keine 
nennenswerten Probleme. 
Die wenigen Engpässe, welche während des letzten Jahres auftraten, hielten sich im kleineren 
Rahmen und konnten durch die i-Community zeitnah behoben werden. 

Auch bei der Gemeinde St. Moritz sind immer mehr Notebooks, Smartphones und Tablets im 
Einsatz, welche mobile Zugriffsmöglichkeiten auf die E-Mail-Dienste und die Daten des 
Netzwerkes haben. Um diese Endgeräte geschäftlich optimal zu nutzen, werden diese über 
unseren Exchange-Mail-Server im Bereich Outlook und E-Mail von intern und extern 
synchronisiert. 

Benutzer, welche die Möglichkeit des vollen Datenzugriffes von Aussen auf unser Netzwerk 
haben, müssen sich aus Datensicherheitsgründen mit einer 2-Weg-Authentifizierung (mit Token) 
am Netzwerk der Gemeinde St. Moritz anmelden. Per Ende 2019 waren es 23 Benutzer, welche 
diesen Service nutzten. 

Die Infrastruktur der Gemeinde St. Moritz wurde im Jahr 2019 um folgende Punkte 
erweitert/erneuert: 

• Die Infostelle am Bahnhof St. Moritz wurde in das Gemeindenetzwerk integriert und an 
das Rechenzentrum der i-Community AG angebunden. Es wurden zwei neue All-In-One 
Computer als Arbeitsplätze installiert, ein Cisco Meraki Access-Point für das 
Gästenetzwerk, zwei Fernseher für die Gästeberatung und ein DECT-Sender incl. 
schnurlose Telefone. Der Canon MFP wurde von der vorhandenen Installation 
übernommen. 

• Die Geschäftsprüfungskommission erhielt persönliche E-Mail-Adressen und Zugriff von 
aussen, um Dateien innerhalb der Kommission sicher zu teilen.  

• Der Standort Signalbahn wurde über Glasfaser erschlossen und in das 
Gemeindenetzwerk eingebunden. Durch die drei neuen Switches können Projekte im 
Bereich Parking, Infostelle und Wasserversorgung (2020) realisiert werden.  

• Es wurden alle grösseren Parkanlagen mit Schranken zur Ressourceneinsparung virtuell 
mit Pontresina zentralisiert. 

• Bei der Polowiese wurde ein neues Gäste-Wireless (FreeWiFi Engadin) eingerichtet. 
Dabei wurden zwei Huawei Outdoor Access-Points am Gebäude der öffentlichen 
Toilettenanlage angebracht.  

• In Zusammenhang mit Lehrplan 21 wurden mehrere Access-Points (36) im Schulhaus 
Grevas installiert. Durch die zentrale Verwaltung ist eine Nutzung von Wireless-
Netzwerken durch die Schule und die Gemeindeverwaltung möglich.  
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• Das bestehende Gäste-Wireless von UPC wurde durch das neue FreeWiFi Engadin 
ausgetauscht. Dabei wurden die 16 Cisco Meraki Outdoor Access-Points durch Modelle 
von Huawei ersetzt.  

• Über die neue Wireless-Infrastruktur wurde ein sicheres Unternehmens-
Wireless bereitgestellt, damit Mitarbeiter mit mobilen Geräten sicher im Netz surfen 
können. Die Anmeldung erfolgt mittels persönlicher Logins, welche 
zeitlich begrenzt bzw. erneuert werden müssen und individuell gesteuert und auch 
blockiert werden können.  

• Die physische Telefonanlage wurde gemeinsam mit Metelcom und i-Community in das 
Rechenzentrum virtualisiert.  

• Die bisherigen Terminalserver wurden durch neue mit aktuellem Betriebssystem 
ersetzt. Dabei wurde auch auf die neue Citrix-Version aktualisiert. 

• Auch die Infostelle in St. Moritz Dorf wurde in das Gemeindenetzwerk integriert und an 
das Rechenzentrum der i-Community AG angebunden. Es wurden sechs neue 
Computer als Arbeitsplätze installiert. Der Canon MFP wurde von der vorhandenen 
Installation übernommen. 

• Alle Mitarbeiter der Gemeindepolizei erhielten einen persönlichen Benutzer, mit 
entsprechender E-Mail-Adresse. Somit wurde allen der Mailzugriff via Handy 
eingerichtet und ermöglicht.  

• Durch die Revision des Parkhauses Serletta, wurde das Netzwerk um drei Switches 
erweitert, die Videoüberwachung erneuert und das neue Gäste-Wireless FreeWiFi 
Engadin (6 Access-Points) installiert.  

• Das Segantini Museum wurde in das Gemeindenetzwerk integriert und an das 
Rechenzentrum der i-Community AG angebunden. Es wurden zwei Notebooks als 
Arbeitsplätze eingerichtet, das neue Gäste-Wireless FreeWiFi Engadin (3 Access-Points) 
installiert, die Videoüberwachung erneuert, die Telefonie an die Anlage der Gemeinde 
angebunden (div. DECT-Sender) und diverse andere Haussteuerungssysteme 
(Türsteuerung, Heizung, Alarmierung etc.) über das Gemeindenetzwerk an zentrale 
Steuerungen angeschlossen.  

• Update auf Abacus Version 2019. 

Per Ende 2019 waren nachfolgende Hard- und Software im Leasing-Vertrag von i-
Community AG: 

Hardware: 

-     23  Token für Authentifizierung 
-     16  Drucker Kat. Standard; 12 Drucker Kat. 1-3 
-     54  ThinClients Igel UD3 
-     22  Notebooks Dell Latitude 5590 
-     29  Desktop Kat. Standard, Dell Optiplex / Asus AIO / Lenovo ThinkCentre 
-     14  Workstations Kat Standard, Dell Precision 3620 
-     43  Monitore Kat. Entry, DELL P2417H / Samsung S32D850T 
-       6  Monitore Kat. Standard, Samsung S32D850T 
-       4  Monitore Kat. Enterprise 2, Dell U3818DW / Samsung LC43J890  

Software (Lizenzen): 
-   28 Windows Server Core 2 Lic 
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- 120 ESET Windows Server Security 
-   51 ESET Endpoint AntiVirus 
- 120 Sonicwall DPI Security 
- 120 Microsoft Office Pro Plus 
-     2 Microsoft Viso Standard 
-    2 Microsoft Project Standard 
-  84 Microsoft RDP 
-  84 Citrix XenoDesktop Premium Edition 
-       SQL Standard Core Anteil NEST 
-       SQL Standard Core Anteil n-tree 
-       SQL Standard Core Anteil Parking 
-       SQL Server Standard Core 2 Lic 
- 134 Microsoft Exchange User 
- 134 MessageLabs AntiSpam 
- 134 MailStore Mailarchivierung 
- 120 MailExclaimer Signaturverwaltung 
- 120 Nuance Power PDF Advance 

Anschaffungen: 

Per Ende 2019 wurden neu angeschafft: 

•   8   neue Smartphones 
• div. Netzwerkswitches 

o 3x Segantini Museum 
o 3x Parkhaus Serletta 
o 1x Gemeindehaus für Telefonie 

• div. USVs (Notstrombatterien) 
o 2x Segantini Museum 
o 4x Parkhaus Serletta 

• div. Netzwerkkameras 
o 11x Segantini Museum 
o 13x Parkhaus Serletta 

• Panasonic Public Display für Videoüberwachung 
o 1x Segantini Museum 
o 1x Parkhaus Serletta 
o 2x Gemeindepolizei 

Die Zusammenarbeit mit unserem Hard- und Software-Supporter, i-Community AG in St. Moritz, 
wie auch mit der Firma Metelcom AG in Samedan, verantwortlich für die gesamte 
Telefoninfrastruktur, verlief zu aller Zufriedenheit!

Roland Weingart / Martin Clalüna, EDV-Abteilung 
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1.3 Finanzen und Steuern 

1.3.1 Steueramt 

Gemeinde St. Moritz Steuereinnahmen

Steuereinnahmen 

Wirksam im Jahre 2015 2016 2017 2018 2019 

Planjahre 

Bemessungsjahr 2014 2015 2016 2017 2018 

Steuerfuss 60% 60% 60% 60% 60% 

Gemeindesteuern 

natürliche Personen 23'275'517 20'531'333 22'404'437 23'396'570 22'093'440

iur. Personen 3'848'556 6'217'599 5'931'647 5'620'807 5'338'321

Quellensteuern 4'746'994 4'545'587 4'782'324 4'809'577 4'927'414

Liegenschaftensteuern 2'537'606 2'623'681 2'671'943 2'703'721 2'710'127

Erbschaftssteuern 311'496 387'907 2'292'436 2'298'568 267'220

Grundstückgewinnst. 6'725'384 3'030'078 3'387'751 7'923'693 11'018'349

Handänderungssteuern 3'150'931 2'879'844 6'961'359 4'656'702 5'564'667

Total 44'596'484 40'216'029 48'431'897 51'409'639 51'919'539

Total 1 + 2 31'871'067 31'294'520 33'118'408 33'826'955 32'359'175

Total 3 -6 12'725'417 8'921'510 15'313'489 17'582'684 19'560'363

Total 1 - 3 34'408'673 33'918'201 35'790'351 36'530'676 35'069'302

Total 4 - 6 10'187'811 6'297'829 12'641'546 14'878'963 16'850'237

in % von Vorjahr 1-3 98.29% 110.61% 111.25% 102.07% 96.00%

2015=100 % 1-3 100.00% 98.57% 104.02% 106.17% 101.92%

2015=100 % 4-6 100.00% 61.82% 124.09% 146.05% 165.40%

Reto Hartmann, Leiter Rechnungswesen 

1.3.2 Pensionskasse 

Der Stiftungsrat der Pensionskasse der Gemeinde St. Moritz versammelte sich im Berichtsjahr zu 
4 Sitzungen.  

Der Pensionskasse gehörten per Ende Dezember 2019 an: 
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221 Anzahl Aktive/Risikoversicherte 
144 Rentenbezüger  
7 Pensionierungen 
38 Eintritte 
27 Austritte 

Todesfälle 2019: 0 Aktiver, 2 Pensionierte 

Das Netto-Ergebnis aus Vermögensanlagen betrug für das Jahr 2018 CHF -2‘070‘799.47, (Vorjahr 
CHF 6‘428‘633.88). Der Deckungsgrad gemäss Anhang zu Art. 44. BVV 2 betrug per 31.12.18 
95.5 %, (VJ 99.0 %). Das negative Netto-Ergebnis bei den Vermögensanlagen führt zu einer 
Verschlechterung des Deckungsgrades. Der technische Zinssatz wurde bei 1.75% belassen. Der 
weiterhin zu hohe Umwandlungssatz bleibt eine grosse Herausforderung. 

Das Anlageergebnis für das Jahr 2018 betrug -2.2%. Für das Jahr 2019 erwarten wir ein 
Anlageergebnis von rund 9.7 %. Der technische Zinssatz für das Jahr 2019 soll auf 1.25 % gesenkt 
werden. 

In Zusammenarbeit mit dem Experten für berufliche Vorsorge ist der Stiftungsrat weiterhin dabei, 
mittels steter Überwachung der Risikofähigkeit und der laufenden Bewirtschaftung der 
Vermögensanlagen, die Stiftung für die Zukunft zeitgerecht aufzustellen. Dies bedingt, dass die 
versicherungstechnischen Berechnungen laufend auf zukunftsgerichtete Parameter (technischer 
Zinssatz, Umwandlungssatz, technische Rückstellungen etc.) ausgerichtet werden. 

Personelles 

Der Stiftungsrat der Pensionskasse setzt sich per 31.12.2019 wie folgt zusammen: 

Nyffenegger Fritz, Präsident 
Blaser Gottfried, ARO 
Knobel Peter, St. Moritz Energie
Michel Marco, Gemeinde 
Schäfli Samuel, Arbeitgebervertreter 
Schmidt Curdin, Gemeinderat 

Hartmann Reto (Verwalter) 

Nyffenegger Fritz, Präsident 

2 Departement Bildung / Gesundheit 

2.1 Sozialkommission 

Mitglieder der Sozialkommission 

 Regula Degiacomi  Präsidentin, Departementsvorsteherin 
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Andrea Mutschler  Vizepräsidentin, Vertreterin der Bürgergemeinde 
Isabella Cominetti  Mitglied  

 Pfr. Audrius Micka  Mitglied, Vertreter der kath. Kirchgemeinde  
 Pfr. Andreas Wassmer  Mitglied, Vertreter der evang. Kirchgemeinde 

 Sachbearbeiterin  Seraina Zeller-Wetter 

 Die Mitglieder der Sozialkommission trafen sich im Berichtsjahr monatlich zu insgesamt 
zwölf ordentlichen Sitzungen. 

Allgemeines 

In der Sozialhilfe wird zwischen materieller Hilfe (öffentliche Unterstützung, Nothilfe) einerseits 
und persönlicher Hilfe (Sozialberatung) andererseits unterschieden. In Graubünden sind die 
Gemeinden für die materielle Hilfe zuständig, die regionalen Sozialdienste für die Sozialberatung. 
Die regionalen Sozialdienste sind dem Kanton unterstellt.

Die Sozialen Dienste der Gemeinde St. Moritz betreuten im Jahr 2019 27 Personen. 20 Personen 
waren auf öffentliche Unterstützung angewiesen. 7 Personen erhielten Hilfestellung bei der 
Einkommensverwaltung, bei der Schuldensanierung, im Kontakt mit Ämtern sowie bei der 
Geltendmachung von Beiträgen verschiedenster Art (Renten, Ergänzungsleistungen, Individuelle 
Prämienverbilligungen usw.). 

Sozialhilfeleistungen werden aus Steuergeldern finanziert und sind grundsätzlich rückzahlbar. Art. 
11 Abs. 2 des kantonalen Unterstützungsgesetzes bestimmt, dass die in den letzten 15 Jahren 
bezogene Unterstützungshilfe ohne Zins zurückzuerstatten ist, wenn sich die Vermögens- und 
Erwerbsverhältnisse des Unterstützten verbessern und dadurch keine neue Bedürftigkeit 
entsteht. Im Jahr 2019 konnten total CHF 14’054.60 eingefordert werden. 

Sozialhilfeaufwand 

Der Aufwand für Sozialhilfe ist im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um CHF 48'696.85 gestiegen, 
von CHF 212'180.48 auf CHF 260'877.33. Die Sozialhilfe belastet die Gemeinde St. Moritz aber 
nach wie vor vergleichsweise wenig. Die Ausgaben für öffentliche Unterstützung entsprechen 
0.6 %des Gesamtaufwandes der Gemeinde. 
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Fallstatistik 

2018 2019 

 Sozialhilfe 19  20 
  davon in stationären Einrichtungen 3  3 
  davon alleinerziehende Eltern 1  3 
  davon Personen mit Erwerbtätigkeit (working poor) 4  2 
 Einkommensverwaltungen 8  7 
 Alimentenhilfe 7  7 

Subsidiäre Kostengutsprachen für verunfallte Personen 

Die Gemeinden sind verpflichtet, bei Unfällen von Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz 
subsidiäre Kostengutsprachen zu leisten. Im 2019 behandelte die Sozialkommission 38 
entsprechende Gesuche. In diesem Jahr musste die Gemeinde für eine Person die Restkosten für 
den notfallmässigen Transport und den Spitalaufenthalt im Betrag von insgesamt CHF  921.45 
übernehmen. 

Alimentenhilfe 

Im Kanton Graubünden haben unterhaltsberechtigte Kinder Anspruch auf unentgeltliche 
Inkassohilfe durch eine Fachstelle der öffentlichen Hand, wenn der zu Unterhaltszahlungen 
verpflichtete Elternteil die monatlichen Überweisungen nicht vollumfänglich oder nicht 
rechtzeitig leistet (Art. 290 ZGB und Art. 14 Abs. 4 EGzZGB). Zuständig ist die Wohnsitzgemeinde 
des unterhaltsberechtigten Kindes. In der Gemeinde St. Moritz wurden sieben Familien mit einer 
Alimentenbevorschussung unterstützt. Die Abklärung der Anspruchsvoraussetzungen ist 
komplex. Das Alimenteninkasso beim Unterhaltspflichtigen verlangt spezielle Kenntnisse und 
wegen der laufenden Fristen zudem hohe Aufmerksamkeit. Mit Kathrin Asprion verfügte die 
Gemeinde St. Moritz über eine ausgebildete Fachperson in der Alimentenhilfe. Nach ihrem 
Weggang beschloss der Gemeindevorstand im Bereich der Alimentenhilfe mit der Frauenzentrale 
Graubünden zusammenzuarbeiten, wie dies das kantonale Sozialamt empfiehlt. Die zuständige 
Mitarbeiterin der Sozialen Dienste, Seraina Zeller-Wetter, übergab die komplexen Dossiers der 
Frauenzentrale Graubünden. Weniger komplizierte Fälle konnte sie selbst bearbeiten und bei 
einzelnen Fragen Unterstützung abholen. Diese Zusammenarbeit bewährte sich sehr. Die 
Dienstleistungen der Frauenzentrale Graubünden kosteten die Gemeinde im Jahr 2019 
CHF 2'553.40. 

Beiträge an Zahnbehandlungen 

Am 10. Februar 2019 stimmte die St. Moritzer Stimmbevölkerung dem Gesetz über Beiträge an 
Zahnbehandlungen von Kindern und Schülern zu. Damit schuf die Gemeinde eine solide 
kommunale Gesetzesgrundlage für die Unterstützung bei Zahnbehandlungen und 
kieferorthopädischen Massnahmen, welche weit über die kantonalen Vorgaben hinausgeht. Die 
Gemeinde unterstützt Familien mit einem Beitrag von 50 % an die ausgewiesenen Kosten, sofern 
für das Kind bzw. den Schüler die Krankenkassenprämien verbilligt werden (IPV). Der Beitrag 
kann bis auf 100 % erhöht werden, wenn die Einkommens- und Vermögenssituation eine weitere 
Unterstützung erfordern. Zuständig für den Entscheid sind nach den Ausführungsbestimmungen 
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der Soziale Dienste für Beiträge von 50 % und die Sozialkommission für Beiträge von mehr als 
50 % bis 100 %. Diese Regelung der Zuständigkeiten ermöglicht eine speditive und sachgerechte 
Behandlung der Gesuche. Im 2019 wurden 18 Anfragen für eine Unterstützung von 50 % 
gutgeheissen. Eines musste aufgrund mangelnder IPV-Berechtigung abgelehnt werden. Ein 
Gesuch für eine Unterstützung von 100 % der Behandlungskosten wurde gutgeheissen. 

Herzlichen Dank 

Die Sozialkommission bedankt sich für die angenehme Zusammenarbeit mit dem Regionalen 
Sozialdienst Oberengadin-Bergell, der Berufsbeistandschaft der Region Maloja, der Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde (KESB) sowie Ärzten und weiteren Fachpersonen.  

Ein herzliches Dankeschön für ihren grossen Einsatz im vergangenen Jahr geht auch an Seraina 
Zeller-Wetter, die nach einer kurzen Einführungszeit ab dem 1. Januar 2019 die Verantwortung 
für die Sozialen Dienste St. Moritz von Kathrin Asprion übernommen hat.  

Regula Degiacomi 
Departementsvorsteherin und Präsidentin Sozialkommission 

2.2 Schule und Bildung 

2.2.1 Gemeindeschule 

Allgemein 

Im Berichtsjahr (Schuljahr 2018/2019) waren 64 Lehrpersonen in Voll- oder Teilpensen angestellt. 
Am Stichtag, dem 10. September 2018, wurden 411 Kinder beschult. 44.4 Prozent waren 
ausländische Kinder. 19 Kinder erhielten eine Förderung mit Lernzielanpassung (befolgen nicht 
das Klassenprogramm), 26 Kinder eine ohne Lernzielanpassung (minimale Anpassung des 
Klassenprogramms). Drei Kinder wurden an der Gemeindeschule St. Moritz als integrierte 
Sonderschüler*Innen beschult. Drei weitere Kinder haben die Schule als «Winterkind» besucht. 
Gemäss Gesetz hat jedes Kind ein Anrecht auf Bildung, dort wo dessen Lebensmittelpunkt 
während drei Monaten liegt (gemäss gemeindeeigener Regelung). Die «Winterkinder» wohnten 
zwischen Weihnachten und Ostern im Engadin und besuchten somit unsere Schule.  

Schulleitung 

Daniela Frizzoni-Gmünder ist als Schulleiterin für den Kindergarten bis und mit 4. Klasse 
zuständig. Barbara Camichel-Z’graggen ist als Schulleiterin für die Mittelstufe II (5./6. Klassen) bis 
und mit den 3. Klassen der Sek und Real zuständig. 

Schulrat 

Der Schulrat tagte offiziell acht Mal im Schuljahr 2018/2019. Zweimal pro Schuljahr wird auch 
eine gemeinsame Sitzung mit den Vertretern der «Oblieger-Schulen» (Silvaplana und Sils) 
abgehalten. Einmal wöchentlich findet ein Treffen zwischen dem Schulratspräsidenten und den 
Schulleiterinnen statt. 

Die Schulräte pflegten den Kontakt zur Schule und zu den Lehrpersonen durch 
Unterrichtsbesuche und Elternabende. Zu den Aufgaben des Schulrats gehören die Gutheissung 
des Budgets und der Pensen- und Stundenpläne, die Klassenzuteilungen, Bewilligungen für 
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Klassenwechsel und IF (integrative Förderung), die Gutheissung von Urlaubsgesuchen sowie 
Lehrpersonenwahlen. Insbesondere befasste sich der Schulrat mit: 

• Wechsel im Schulrat 
o Aufgrund des Ausscheidens von Daniel Holinger, gab es eine Änderung im Schulrat. 

Von der Bevölkerung wurde Corinna Gammeter gewählt. 

• Bussen 
o Einige Eltern haben die vom Schulrat abgelehnten Urlaubsgesuche ignoriert. Hier 

wurden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen Bussen verschickt. 

• Verfassungsentwurf 
o Der Schulrat hat sich mit dem Entwurf der neuen Gemeindeverfassung 

auseinandergesetzt.  

• Änderung Schulferienwochen  
o Anlässlich der Präsidenten- und Schulleitersitzung Oberengadin, welche am 26. 

März 2019 stattfand, wurde entschieden, dass jene Ferienwoche, auf die ab 
2021/2022 verzichtet werden muss, in den Sommerferien gestrichen werden soll.  

• Chalandamarz 
o Der Schulrat bestimmte, dass der Schulanlass des Chalandamarz jeweils am 1. 

März stattfinden soll, ausser wenn dieser auf einen Sonntag fällt. 

Schulbetrieb

Die traditionellen Schulanlässe wie Weihnachts- und Schlussfeier, Schülermeisterschaften, 
Vorträge durch Fachleute für die 9.-Klässler, Berufs-Infos, Theater- und Musikaufführungen, 
sowie Präventionsabende für Eltern waren ein wichtiger Bestandteil des schulischen Alltags. Auch 
wurden wieder Autoren für Lesungen für alle Schulstufen eingeladen. 

• Zwei Spezialfälle 
o Für zwei Kinder war der Unterricht im Klassenverband in der herkömmlichen Form 

nicht machbar. Für beide konnte eine schulinterne Übergangslösung mit 
Einzelunterricht gefunden werden.  

• Individualisierung 
o Im Kanton Graubünden wird ab dem SJ 2019/2020, ebenfalls in Zusammenhang 

mit dem Lehrplan 21, eine Umsetzung des neuen Fachs „Individualisierung“ auf 
der 3. Oberstufe gefordert. Dies aufgrund der erhöhten Anforderungen, im 
späteren Berufsleben selbständig Arbeiten planen und ausführen zu können, 
sowie Verantwortung für das eigene Lernen übernehmen zu können. Dies musste 
vorbereitet werden. 
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• Zahnprävention 
o Die Spielgruppe Loki in St. Moritz bezieht Zahnarztsets über das Schulsekretariat. 

Dies in Absprache mit dem Gemeindevorstand. 

• Schnupperkind/Beschulung ausserhalb der Gemeindeschule St. Moritz 
o Die Gemeindeschule St. Moritz hat temporär als Übergangslösung ein Kind aus 

Celerina beschult. Diese Beschulung musste frühzeitig abgebrochen werden.  
o Für einen Jugendlichen war es nicht möglich im Klassenverbund an der 

Gemeindeschule St. Moritz unterrichtet zu werden. Dieses Kind wird im 
Therapiehaus Chur beschult.

o Ein Kind der 1R wechselte als Massnahme per 19. November 2028 in die 
Bergschule Avrona.

• Alpine und nordische Meisterschaften, Americaine 
o Die Ski-Meisterschaften fanden – aufgrund der fehlenden Sprungschanzen –  ohne 

Skisprung statt. Dafür wurde ein Schlittschuhevent durchgeführt.  
o Ansonsten fanden die alpinen und nordischen Meisterschaften wie üblich statt. 
o Mitte Februar fand der jährliche Langlaufevent «Americaine» auf dem gefrorenen  

St. Moritzersee statt. 

• Mitwirkung am Laudinella Kids Camp  
o Die beiden 6. Klassen der Gemeindeschule St. Moritz nahmen am Laudinella Kids 

Camp for Schools teil. Es handelte sich um das Mitwirken am künstlerischen Teil 
(Tanzkurs). 

• Übertritt in die Gymnasien und die FMS 
o Vier SuS haben die Aufnahme ins 3. Gymi versucht absolviert, ein Mädchen hat 

bestanden, die anderen haben die Aufnahme in die FMS erreicht. 
o Von den sechs Sechstklässler*Innen, welche zur Aufnahmeprüfung angetreten 

sind, haben es vier ins Untergynmasium geschafft. 

• Projektwochen 
o Zum neunten Mal fanden die Projektwochen statt. Wieder konnten fast alle Kinder 

das Projekt ihrer ersten Wahl besuchen. Die Schülerinnen und Schüler konnten aus 
30 verschiedenen Angeboten auswählen.  

• Nothilfekurs 
o Den Schülerinnen und Schülern der 9. Klasse wird jährlich ein Nothilfekurs durch 

den Samariterbund St. Moritz angeboten, der für die Jugendlichen nur CHF 150.00 
kostet. Der Rest übernimmt die Schule. Auch dieses Jahr haben fast alle vom 
Angebot Gebrauch gemacht und es konnten drei Kurse durchgeführt werden. 

• Zehntes Schuljahr 
o Die Gemeinde St. Moritz ist verpflichtet die neun gesetzlichen Schuljahre der 

gemeindeeigenen Kinder zu finanzieren. Da durch Repetitionen einige 
Schülerinnen und Schüler nach neun Schuljahren aber erst in der siebten oder 
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achten Klasse sind, können die Eltern ein Gesuch um ein zehntes Schuljahr stellen. 
Dies haben elf Eltern getan. Ein Gesuch wurde abgelehnt. Der Besuch des zehnten 
Schuljahres ist an mehrere Bedingungen geknüpft.  

• Bildungszentrum Grevas 
o In enger Zusammenarbeit mit der Jury wurde ein Siegerprojekt erkoren, welches 

einen schulischen Ablauf sehr gut organisieren lässt. Den Bedürfnissen der Schule 
wurde grosse Beachtung geschenkt. 

• Gesundheitsbefragung WHO 
o Immer wieder wird die Gemeindeschule für Befragungen aller Art angefragt, resp. 

ausgesucht. Im Berichtsjahr war es eine Studie zum BMI-Index, an dem vom 
Gesundheitsamt ausgewählte Klassen und Kinder teilnahmen. 

• Kantonale Schulsporttage 
o Ab der 5. Klasse besuchen ausgewählte Schüler*Innen dieser Klassen regelmässig 

die kantonalen Schulsporttage. 

• Theateraufführungen 
o Wie jedes Jahr, wurde ein Weihnachtstheater und ein Abschlusstheater 

aufgeführt. Das Weihnachtstheater wurde von den Realklassen, das 
Abschlusstheater von der Unterstufe 
gestaltet. 

Chöre

• Primarchor
Im Berichtsjahr besuchten etwa 40 Kinder aus der 1.- 6. Primarklasse den Primarchor. 
Folgende Auftritte konnte der Primarstufenchor geniessen: 

o Adventskonzert zum «Christmas Tree & Festive Street Lighting» vor dem Badrutt’s 
Palace Hotel am Donnerstag, 6. Dezember 2018. 

o Adventskonzert und Pizzaessen in La Punt Chamues-ch am Donnerstag, 
20. Dezember 2018 

o Familien-Weihnachtsfeier am Montag, 24. Dezember 2018. 
o Jahreskonzert der Schulchöre in der Aula Grevas am Dienstag, 11. Juni 2019, um 

10:30 Uhr für die Primarschule und um 18 Uhr für die Öffentlichkeit. 

• Oberstufenchor
Im Berichtsjahr besuchten knapp 30 Kinder aus der 7.- 9. Klasse den Oberstufenchor. 
Folgende Auftritte konnte der Oberstufenchor geniessen: 

o Adventskonzert zum «Christmas Tree & Festive Street Lighting» vor dem Badrutt’s 
Palace Hotel am Donnerstag, 6. Dezember 2018. 

o Konzerteinlage beim Behördenessen im Restaurant Waldhaus am See am Freitag, 
14. Dezember 2018. 

o Musikalische Einlage an der Rangverkündigung der Schweizer Meisterschaft U14 & 
U16 Langlauf im Rondo in Pontresina am Samstag, 9. Februar 2019. 

o Jahreskonzert der Schulchöre in der Aula Grevas am Dienstag, 11. Juni 2019, um 
10:30 Uhr für die Primarschule und um 18 Uhr für die Öffentlichkeit. 
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• Berufsschau in Samedan 
o Die 6. Klassen und die Oberstufen-Schüler*Innen der 1. und 2. Klassen besuchten 

im April die 8. Südbündner Berufsschau. 

• Klassenreisen/Klassenlager 
o Die Schüler*Innen der Gemeindeschule St. Moritz gehen von der 1. – 4. Klasse auf 

Schulreise. Die oberen Klassen können alle zwei Jahre ein Klassenlager 
durchführen.  

• Nationentag 
o Im Juni fand der Nationentag auf der San Gian-Wiese statt. Gemischte Gruppen 

aus allen Schulkindern und Kindergartenkinder bestehend, genossen einen Tag mit 
Spiel und Spass. 

DaZ (Deutsch als Zweitsprache) 

Insgesamt 105 Schülerinnen und Schüler haben zwischen zwei und sechs Wochenlektionen DaZ 
erhalten. Dies vor allem in den zwei ersten Jahren der Primarstufe. Aber auch grössere Kinder, 
die vom Ausland in die Schule eingetreten sind, besuchten dieses Angebot. Auch im Kindergarten 
werden DaZ-Lektionen erteilt. Dies um den Einstieg in die Schule zu erleichtern. Im Berichtsjahr 
waren es 15 Stunden pro Woche, die von 36 Kindern besucht wurden. 

Im Kindergarten besteht ein Ausländeranteil von 46 Prozent, was eine grosse Herausforderung 
für die Sprachförderung bedeutet. Der Unterricht für fremdsprachige Kinder wird per Gesetz 
vorgeschrieben. 

Das Ziel der Gemeindeschule St. Moritz ist es, die Kinder so zu fördern, dass sie, wenn möglich 
nach zwei Jahren, dem Regelklassenunterricht gut folgen können. Ohne Sprachkenntnisse ist es 
den Kindern nicht möglich, dem Unterricht zu folgen und später eine geeignete Berufslaufbahn 
einzuschlagen. 

Wundertüte/Hochbegabtengruppe

Die Gemeindeschule St. Moritz bietet seit 2002/2003 ein breit gefächertes Angebot an 
Begabungs- und Begabtenförderung an. Ziel ist, Schüler und Schülerinnen nach ihren 
individuellen Fähigkeiten und Interessen zu fördern. Forschendes Lernen und eigenständiges 
Arbeiten stehen dabei im Zentrum des Unterrichts  

In der „Wundertüte“ konnte mit jeder Klasse der Primarstufe ein individuelles Projekt während 
10 Wochen durchgeführt werden. Dabei spielte der Themenschwerpunkt Wasser eine wichtige 
Rolle. Eine 4. Klasse konnte im Rahmen eines solches Projekts beim „Stupa-Bau“ am 
Morteratschgletscher mithelfen.  

Übers Schuljahr verteilt konnten vier Forscherateliers klassenübergreifend angeboten werden. 
Dabei wurde erstmals ein Angebot zum Thema Technik und Robotik nur für Mädchen 
durchgeführt, welches grossen Anklang fand.   

Die Fördergruppe wurde in diesem Schuljahr doppelt geführt (Gruppe für Kindergarten bis 2. 
Klasse und Gruppe für 3. bis 6. Klasse). Die Förderung von intellektuell besonders begabten 
Schülern und Schülerinnen ist ein regionales Angebot, das von der Gemeindeschule St. Moritz 
organisiert und durchgeführt wird. Eine Schülerin aus Celerina, sowie ein Kindergärtner aus Sils 
(nur 1 Semester) nahmen teil. Der interessensbezogene Unterricht stand im Vordergrund. Den 
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Höhepunkt des Unterrichts stellten die zwei Intensivfördertage zum Thema Leonardo da Vinci, 
mit einem Ausflug nach Zürich für die Schüler und Schülerinnen ab der 3. Klasse, dar.  

Kompaktwoche Französisch/Italienisch 

16 Schülerinnen und Schüler konnten in den Märzferien 2019 in Montreux eine «Kompaktwoche 
Landessprache» in Französisch erleben. Der Maximalbetrag von 1000 Franken pro Schüler oder 
Schülerin wurde je zur Hälfte vom Kanton und der Schule finanziert. Der sprachliche Teil fand in 
einer Sprachschule statt. 

Vier Schülerinnen und Schüler konnten in den Märzferien 2019 in Chiavenna eine 
«Kompaktwoche Landessprache» in Italienisch erleben. Der sprachliche Teil fand in der Schule 
von Chiavenna statt. Auch hier teilten sich der Kanton und die Schule die Kosten. 

Scoula Sportiva 

An der Scoula Sportiva wurden im Berichtsjahr 37 Talentschülerinnen und Schüler unterrichtet. 
Davon mussten zwei Schüler wegen Sportaufgabe die Schule nach den Herbstferien verlassen.  

Folgende Talentbereiche konnten angeboten werden: Freestyle Snowboard und Ski, Ski Alpin, 
Eishockey, Langlauf, Nordische Kombination, Eiskunstlauf, Skeleton und Musik. Für alle 
Austretenden wurde eine Anschlusslösung gefunden. Von den 17 Austretenden haben acht die 
Mittelschulprüfungen erfolgreich bestanden und traten ins Gymnasium über. Fünf begannen 
nach dem Schulabschluss Sportlerberufslehre und vier besuchten ein Überbrückungsjahr. 

Die Zusammenarbeit mit den Sport-/Musikpartnern wurde optimiert und intensiviert. Das 
Angebot sowie das Engagement der Partner sind riesig. 

Kindertagesstätte St. Moritz (KiTa) 

Nach einer eher turbulenten Vergangenheit, stand das Schuljahr 2018/19 ganz im Zeichen der 
Konsolidierung. Das Modell einer Co-Leitung hat sich bewährt. Das neue Team hat sich gut 
geformt und arbeitet Hand in Hand. Auch die Kinder haben sich an die neuen Gesichter und die 
neuen Abläufe in der KiTa gewöhnt und kommen meist gerne. Es ist Ruhe eingekehrt in die KiTa. 

Die stärksten Perioden waren Periode II (22.10.2018 – 21.12.2018) und Periode III (07.01.-
01.03.2019). Es zeichnet sich zudem ab, dass Montag und Dienstag die gefragtesten Tage sind. 
Die Kapazitätsgrenzen am Mittagstisch während diesen Tagen sind praktisch erreicht (maximal 50 
Kinder möglich). Im Schuljahr 2018/19 wurden rund 16'000 Betreuungsstunden geleistet. Zudem 
wurden über 5200 Mittagessen serviert. Diese Zahlen liegen im Rahmen des Vorjahres. 

Erfreulicherweise sind die Betreuungsstunden während der Ferien-KiTa gestiegen. Die Kinder 
wurden während 10 Ferienwochen betreut (2 Wochen Weihnachten / Neujahr, 2 Wochen März, 
6 Wochen Sommer). Die Zunahme der Betreuungsstunden ist auf das ausgebaute Programm vor 
allem während der Sommerferien zurück zu führen. Jede Woche hatte ein Thema und passend 
dazu wurden Aktivitäten und Ausflüge unternommen. Neu wurde die Ferien-KiTa aktiv in den 
Schulen und Kindergärten der umliegenden Gemeinden mittels Flyer beworben. Dieses 
attraktivere Ferien-Angebot soll auch in Zukunft aufrechterhalten werden. Total konnte man in 
der Ferien-KiTa rund 2'550 Betreuungsstunden verzeichnen, wovon die Weihnachtsferien und die 
Projektwoche im März am schwächsten besucht waren.  

Nach wie vor richtet sich die KiTa St. Moritz im Bereich Ernährung nach den Richtlinien des 
Gesundheitsamtes Graubünden. Im Januar 2019 durften wir die Re-Zertifizierung «Bisch fit?» für 
weitere zwei Jahre in Empfang nehmen. 
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Logopädie

Das Logopädieangebot wird regional gelöst. Die Buchhaltung und Rechnungsstellung laufen über 
das Schulsekretariat und die Kasse der Gemeinde St. Moritz. Ein Revisorenteam begutachtet 
einmal jährlich die Arbeiten. Die Kosten werden gemäss Einwohnerzahlen auf die Gemeinden Sils 
– S-chanf verteilt.  

Schulsozialarbeit 

Karin Marxer hat das sechste Jahr als Schulsozialarbeiterin absolviert. Ihre Arbeit ist weiterhin 
wichtig und ist eine nicht mehr wegzudenkende Unterstützung für unsere Schule.  

Fortbildungskurse - Kollegiale Hospitation (November 2018/April 2019) 

Die St. Moritzer Lehrpersonen besuchen regelmässig Schweizerische und Bündner 
Weiterbildungskurse. Die Lehrpersonen an der Gemeindeschule haben im Schuljahr 2018/19 an 
zwei schulinternen Fortbildungskursen zu Kollegiale Hospitation teilgenommen. Zum Schulstart 
fand ein obligatorischer Teamtag statt, mit Weiterbildung am Morgen. Am Nachmittag vergnügte 
sich das Team mit einem Orientierungslauf. 

Personelles 

Die Rekrutierung von neuen Lehrpersonen bereitete keine Sorgen. Die Gemeindeschule 
St. Moritz kann meist aus mehreren Bewerbern auswählen. Zudem – und dies ist keine 
Selbstverständlichkeit – verfügt die Schule immer über gut ausgebildete Lehrpersonen mit EDK 
anerkanntem Diplom. 

Mehrere Lehrkräfte verliessen die Gemeindeschule St. Moritz per Ende Schuljahr: 

 Wyss Sabina pensioniert 

 Flepp Monica berufliche Veränderung 

 Waldmeier Isabel berufliche Veränderung 

Für langjährige Dienste an unserer Schule konnten geehrt werden:  

 Fabozzi Alessandro 10 Dienstjahre 

 Lehner-Semadeni Cristina 10 Dienstjahre 

 Bormann Corina 15 Dienstjahre 

 Matossi Reto 30 Dienstjahre 

 Wyss Sabina 30 Dienstjahre 

 Grob Silvia 35 Dienstjahre 

 Schläpfer Silvia 40 Dienstjahre 

Dafür konnten nachfolgende Lehrpersonen auf den 1. August 2018 für die Gemeindeschule 
St. Moritz engagiert werden: 
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 Bolpagni Marco Oberstufenlehrperson 

 Haschke Denise TTG-Lehrperson 

 Margreth Angela Oberstufenlehrperson 

 Vontobel Andrea Oberstufenlehrperson an der Scoula Sportiva 

 Waldmeier Isabel Primarlehrperson 

Besonderes 

Die Gemeindeschule St. Moritz bietet den Oberstufenschüler/-innen die Möglichkeit, sowohl die 
SIZ-Prüfung (das Schweizerische Informatik Zertifikat) zu erwerben, wie auch das KET/PET 
(Cambridge English Exam) zu erarbeiten. 

Dank 

Die Schulleitung dankt allen, an der Schule beteiligten Personen, die zum guten Abschluss 
beigetragen haben, vor allem aber: 

 allen Lehrpersonen für ihren unermüdlichen Einsatz, der auch die Schüler*Innen dazu 
anspornt, ihr Bestes zu geben, 

 allen Hauswarten und der Sekretärin, deren Arbeit für die Schülerschaft und dem 
Lehrpersonal die nötigen guten Rahmenbedingungen schafft, 

 allen Behörden, die uns mit ihrer Unterstützung in unserer Arbeit bestätigen, 
insbesondere dem Schulrat. 

Die Schulleiter: 

Daniela Gmünder-Frizzoni 

Barbara Camichel-Z‘graggen 

Andrea Vondrasek 
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3 BAUDEPARTEMENT 

3.1 Bauamt 

3.1.1 Projektentwicklung 

Die diversen Grossprojekte wie das geplante neue Alterszentrum Du Lac, das Bildungszentrum 
Grevas, die Entwicklung des Signalareals, die Abklärungen um einen möglichen Standort einer 
regionalen Eishalle, die laufenden Arbeiten im Rahmen der Ortsplanungsrevision, die Erweiterung 
des Segantini Museums oder die Umnutzung der Reithalle, wurden intensiv bearbeitet und 
diskutiert. Sie haben das 2019 sehr stark geprägt.  
Im Schatten dieser grossen Projekte und oftmals nur von Anliegern bemerkt, vergleichbar mit 
einem Grundrauschen eines Baches, werden durch das Bauamt eine Vielzahl an verschiedenster 
Projekte für den periodischen Unterhalt abgewickelt. Neben der Sanierung von Strassen, 
Kunstbauten und Werkleitungen gehören auch Projekte zum Schutz vor Naturgefahren, 
Verkehrsprojekte, Umbauten von Haltestellen, Unterhaltsarbeiten an Liegenschaften, 
Naturschutzprojekte und Arbeiten zu Gunsten der Touristischen Infrastruktur dazu. Mit diesen 
Projekten stellt das Bauamt den langfristigen Erhalt und die Funktionstüchtigkeit der 
Infrastruktur sicher.  
Auf einer weiteren Ebene, praktisch unsichtbar, werden vom Bauamt und deren Mitarbeitern 
eine Vielzahl von zusätzlichen Arbeiten ausgeführt. Diese haben einen repetitiven Charakter, sind 
aber nicht minder bedeutsam. Es sind die Arbeiten zum laufenden Unterhalt und zur Pflege der 
Infrastruktur. Sie garantieren jederzeit die Gebrauchsfähigkeit und Sicherheit von Leitungen, 
Strassen, Wegen, Spielplätzen und Liegenschaften. Diese, oftmals auch als kleiner Unterhalt 
bezeichneten Arbeiten, beeinflussen nicht nur die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit, sondern 
in grossem Masse auch die Lebensdauer unserer Infrastrukturen und damit die langfristige 
Unterhalts- und Investitionsplanung. Die Investition von Heute bedingt den laufenden Unterhalt 
von Morgen. Und die Güte des periodischen Unterhalts entscheidet, wann eine erneute 
Reinvestition fällig wird.  

Alterszentrum Du Lac 

Das Projekt Alterszentrum Du Lac setzt sich aus mehreren Teilprojekten zusammen. Ergänzend 
zum Pflegebereich werden Alterswohnungen geplant, welche von den Dienstleistungen der 
Alterspflege direkt profitieren können. Das Areal wird mit einer öffentlichen Tiefgarage, einer 
Zentrale für das Fernwärmenetz der SME und einem Baufeld für ein späteres Dienstleistungs- und 
Wohngebäude ergänzt. Der Strassenverlauf der Via Giovanni Segantini wird angepasst und die 
geltende Zone mit einer Spezialzone den neuen Anforderungen angepasst. Das Projekt für das 
Alterszentrum wird durch die drei Gemeinden Sils, Silvaplana und St. Moritz gemeinsam 
getragen, das Strassenprojekt ist alleinige Sache der Gemeinde St. Moritz. Das Planungsteam hat 
die verschiedenen Teilprojekte in Zusammenarbeit mit der Baukommission Alterszentrum Du Lac, 
der Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO) als künftige Betreiberin, der 
Bauherrenvertretung und dem Bauamt bearbeitet. Im Mittelpunkt stand dabei ein vollständiges 
Bauprojekt mit Kostenvoranschlag als Grundlage für die dem Stimmvolk zu unterbreitende 
Botschaft. Ein wichtiger Teil war dabei die Zusammenarbeit mit der SGO. Vertreten durch 
Mitarbeitende des Spitals und des Pflegeheims Promulins konnte die SGO so einen wesentlichen 
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Teil zur Integration der Betriebsabläufe in das Bauprojekt beitragen. Gleichzeitig zum Bauprojekt 
wurde die mögliche Arealentwicklung aufgezeigt. Diese wurde auf den Masterplan St. Moritz Bad 
abgeglichen. Mit der Ausarbeitung der entsprechenden Planungsmittel konnte die notwendige 
Anpassung der Nutzungsplanung für die kantonale Vorprüfung und das nachfolgende öffentliche 
Mitwirkungsverfahren ausgearbeitet werden. Die Frage betreffend einen gemeinsamen Standort 
des Pflegeheims für das gesamte Oberengadin wurde nochmals intensiv diskutiert. Die 
Gemeinden sprachen sich jedoch mit Überzeugung für zwei Standorte in Samedan und St. Moritz 
aus. 
Für die Ausarbeitung der Botschaft an das Stimmvolk wurde, ergänzend zum Baukredit und der 
Teilrevision der Ortsplanung, die interkommunale Zusammenarbeit zwischen Sils, Silvaplana und 
St. Moritz mit einem Anschlussvertrag geregelt. 
Am 24.11.2019 genehmigte die Stimmbevölkerung von St. Moritz die Anpassung der 
Nutzungsplanung, den Baukredit sowie den Anschlussvertrag für den Bau des Alterszentrums Du 
Lac mit grossem Mehr. Dies taten auch die Anschlussgemeinden Sils und Silvaplana an ihren 
Gemeindeversammlungen, praktisch ohne Gegenstimmen. 
Trotz sich abzeichnenden Beschwerden gegen die Nutzungsplanung hofft das Bauamt, das 
Verfahren rasch vorantreiben zu können, damit auch die Baueingaben für die Strasse und das 
Alterszentrum behandelt und bewilligt werden können. 

Abb.: Visualiserung des neuen Alteszentrum Du Lac  
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Bildungszentrum Grevas 

Für den Neubau des Schulhauses Grevas wurde Ende 2018 ein Wettbewerb ausgeschrieben, 
welcher anfangs 2019 juriert wurde. In einem zweistufigen Verfahren wurde für das Areal Grevas 
ein breites Spektrum an Lösungsansätzen erarbeitet. Die Wettbewerbsresultate wurden vom 24. 
bis zum 30. April im Schulhaus Grevas öffentlich ausgestellt. Trotz den durch das 
Beurteilungsgremium festgestellten und gewürdigten Qualitäten des Siegerprojektes hat die Jury 
Empfehlungen für eine Überarbeitung abgegeben. Die grundsätzliche Überarbeitung hat von 
April bis Juni stattgefunden; weitere Empfehlungen sollen später ins Vorprojekt eingearbeitet 
werden. Im Nachgang zur Überarbeitung hat die Kommission Bildungszentrum Grevas zusammen 
mit der Schule das Raumprogramm nochmals kritisch hinterfragt und die Aufgabenstellung 
bereinigt. Parallel zum Neubauprojekt wurde das Rückbaukonzept der bestehenden Schulanlage 
mit der Entsorgung der Altlasten und die Standortevaluation für das notwendige 
Schulraumprovisorium ausgearbeitet. Weitere Überlegungen wurden zur Integration von 
Drittprojekten wie der Fernwärmelieferung, eines zentralen Standortes für die 
Glasfasertechnologie oder der Erneuerung der Trafostation gemacht. Mit Ausbau der 
Seewärmeanlage könnte nicht nur das zukünftige Bildungszentrum mit Wärme versorgt werden, 
sondern auch grössere Wärmebezüger des Dorfes. 
Auf der Grundlage des überarbeiteten und angepassten Raumprogrammes wurden die zu 
erwartenden Kosten errechnet. Diese setzen sich einerseits aus den Kosten für den Bau des 
neuen Bildungszentrums aber auch aus den Kosten für den Abbruch des bestehenden 
Schulhauses sowie die während der Bauzeit notwendigen Provisorien zusammen. Abschliessend 
wurden anhand des bereinigten Raumprogrammes noch einmal alternative Schulstandorte 
geprüft und bewertet. Die Erkenntnisse der Standortabklärung sowie der Kostenschätzung bilden 
die Grundlage auf der die Botschaft für die Volksabstimmung erarbeitet wird. 

Abb.: Visualisierung Wettbewerbsprojekt «Unisono» für das neue Bidlungszentrum Grevas  
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Parkhaus Quadrellas 

Auf der Basis einer Zustandsanalyse konnte aufgezeigt werden, dass das Parkhaus Quadrellas 
erhebliche Mängel aufweist. Neben strukturellen Problemen ist auch die Haustechnik am Ende 
ihrer Lebensdauer angelangt. Ersatzteile sind teils nicht mehr verfügbar. Dies wirkt sich 
massgeblich auf die Sicherheit und kurz- bis mittelfristig auch auf die Gebrauchstauglichkeit aus.  
Um einer drohenden Schliessung entgegen zu wirken, wurden auf Basis der Zustandsbeurteilung 
die zu stellenden Anforderungen bezüglich Sicherheit, Haustechnik und Nutzung definiert. Diese 
bilden die Grundlagen für die laufende Ausschreibung der Planerleistungen.  

Reithalle 

Nachdem die Reithalle im Jahre 2013 aus Sicherheitsgründen im Winter gesperrt werden musste, 
hat diese in den vergangenen Jahren immer wieder Zwischennutzungen erfahren. Im Sommer 
wurde die Halle kurzfristig für Events, die Annex Bauten zum Einstellen von Maschinen und 
Geräten genutzt. Mit der öffentlichen Ausschreibung für eine private, kulturelle Nutzung der 
Reithalle glaubte die Gemeinde, eine nachhaltige Umnutzung und Entwicklung der Reithalle zu 
ermöglichen. Nachdem eine private Projektentwicklung zu wenig konkrete Ergebnisse zeigte, 
wurde das Verfahren jedoch abgebrochen. Mit der kantonalen Denkmalpflege wurde vor Ort die 
Qualität der Hallenkonstruktion erläutert und beschlossen, den Erhalt der Halle durch die 
Gemeinde sicherzustellen. Die «Kommission Reithalle» wurde beauftragt, Nutzungsmöglichkeiten 
abzuklären und ein mögliches Vorgehen für eine nachhaltige Projektentwicklung aufzuzeigen. Die 
Gemeinde wird nun in einem Konkurrenzverfahren die Projektierung für den Erhalt der Halle 
einleiten und daraufhin die notwendigen Kredite beim Stimmvolk beantragen. 

Segantini Museum 

Mit der Erweiterung des Segantini Museums wurden bestehende Räume ausgedehnt und 
wertvolle Flächen gewonnen. Von aussen ist die Erweiterung des Besucherraums im 
Ausstellungsgeschoss und der Raum für Museumspädagogik im Denkmalgeschoss als Annex 
erkennbar. Der Annex wurde an den bereits bestehenden Anbau angeschlossen. Damit ordnet 
sich dieser fast unbemerkt der bestehenden Typologie unter. Auch im Innern wurden die 
Materialen bewusst so gewählt, dass sich die Erweiterung nahtlos an die bestehende Substanz 
anpasst. 
Im Eingangs- und Zwischengeschoss wurden das Archiv sowie das Lager für Druckmaterial und für 
die nicht ausgestellten Bilder erweitert. Auf die heutigen Aussenlager kann nun verzichtet 
werden. Für den Restaurator konnte ein Arbeitsplatz geschaffen werden, damit eine 
fachgerechte Pflege der Bilder vor Ort gewährleistet werden kann. Die internen Abläufe konnte 
neu organisiert und optimiert werden.  
Die bestehenden technischen Anlagen wurden erneuert. Neben der Gefahrenmeldeanlage 
(Brand / Einbruch) kam vor allem der Lüftungsanlage mit einer Ergänzung zur Befeuchtung zur 
Steuerung des Raumklimas eine besondere Bedeutung zu. Sie sorgt für ein ausgeglichenes 
Raumklima und trägt wesentlich zum Schutz und Erhalt der ausgestellten aber auch 
eingelagerten Bilder bei. 
Für das Personal konnten die Arbeitsbedingungen nachhaltig verbessert werden, indem nun eine 
Personalgarderobe mit eigenem WC und ein Rückzugsraum für Pausen zur Verfügung stehen. 
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Während der Bauphase mussten sämtliche Kunstwerke ausgelagert werden. Das Triptychon 
wurde nach Lugano ins Museo d’arte della Svizzera italiana (MASI) ausgeliehen. Für die restlichen 
Werke wurde im Forum Paracelsus eine temporäre Ausstellung organisiert, welche auf grosses 
Interesse stiess. Damit dies überhaupt möglich war, mussten dort die umfangreichen Auflagen 
der Leihgeber bezüglich Sicherheit und Schutz umgesetzt werden. Die übrigen, nicht 
ausgestellten Werke wurden im Kulturgüterschutzraum zwischengelagert. 

Abb.: Segantini Museum nach Umbau (Küchel Architects) 

Abb.: Freier Blick aus dem dem Besucherraum auf den Schafberg zur Segantini Hütte, wo der Künstler 1899 

verstarb  (Bauamt St. Moritz) 
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Die Arbeiten für die Erweiterung des Museum Segantini konnte termingerecht abgeschlossen 
werden. Die Bilder kehrten unter grössten Sicherheitsauflagen (Aufteilung auf mehrere 
Transporte, Klimaschleusen, etc.) unmittelbar am Tage vor den grossen Schneefällen «heim», 
sodass das Museum wiedereröffnet werden konnte. 

2020 soll nun noch die Umgebung instand gestellt werden und die bestehende Bushaltestelle vor 

dem Museum an die Bedürfnisse unserer behinderten Mitmenschen angepasst werden. 

Personal 

Mutationen 
Pensionierungen: 

• Keine  

Interne Wechsel 
• Keine  

Eintritte: 
• Keine 

Abb.: Mit Fingerspitzengefühl werden die Bilder wieder angeliefert (Bauamt St. Moritz) 
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Weiterbildung 
•  Keine 

3.1.2 Baupolizei und Raumplanung 

Das per 1. Januar 2016 eingeführte Zweitwohnungsgesetz des Bundes (ZWG) regelt die 
Zulässigkeit des Baus neuer Wohnungen sowie die bauliche und nutzungsmässige Änderung 
bestehender Wohnungen in Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil von über 20 %. Die 
Gemeinde St. Moritz wies per Stichdatum 31. Dezember 2019 einen Zweitwohnungsanteil von 
62.1 % auf und ist somit direkt von den Bestimmungen des ZWGs betroffen.  
Art. 11 ZWG legt fest, welche baulichen und nutzungsmässigen Änderungen altrechtlicher 
Wohnungen ohne Nutzungsbeschränkungen des kantonalen oder kommunalen Rechts zulässig 
sind. Dazu gehören Wohnungen, die vor dem 11. März 2012 (Datum der Annahme der 
Zweitwohnungsinitiative) rechtmässig bestanden oder rechtskräftig bewilligt waren und mit 
keiner Nutzungsbeschränkung als Erstwohnung belastet sind. Des Weiteren wird festgehalten, 
dass solche Wohnungen im Rahmen der vorbestandenen Hauptnutzfläche (HNF) erneuert, 
umgebaut und wiederaufgebaut werden dürfen. Das ZWG sieht ebenfalls vor, dass die 
vorbestandene HNF um 30 % erweitert werden darf, sofern keine zusätzlichen Wohnungen 
geschaffen werden. Die übrigen Voraussetzungen des Bundesrechts und des kantonalen Rechts 
bleiben auf jeden Fall vorbehalten. 
Bis zum heutigen Zeitpunkt ist nicht klar, ob der Wiederaufbau altrechtlicher Wohnungen auch in 
Kombination mit einer Erweiterung von 30 % der vorbestandenen HNF erfolgen darf. Die 
Bestimmungen des ZWG lassen durchaus einen gewissen Interpretationsspielraum offen. Man 
könnte sich auf den Standpunkt stellen, dass die Erweiterung altrechtlicher Wohnungen nur dann 
zulässig ist, wenn diese als bauliche Massnahme, beispielsweise in Kombination mit einem 
Umbau oder einer Sanierung der Wohnung erfolgt.  
Die Baubehörde der Gemeinde St. Moritz ist der Auffassung, dass Erweiterungsmassnahmen 
altrechtlicher Wohnungen auch im Rahmen eines Abbruchs und Wiederaufbaus mit 
(geringfügiger) Verschiebung der Wohnung innerhalb der Bauparzelle selbst, zulässig ist. Das 
Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden (DVS) und das Verwaltungsgericht 
Graubünden teilen diese Auffassung gemäss einem Gerichtsurteil, welches eine andere Bündner 
Gemeinde betrifft. Da der Fall weitergezogen wurde, muss nun das Bundesgericht einen 
endgültigen Entscheid fällen. Die Unsicherheit, ob auch weiterhin altrechtliche Wohnungen 
abgebrochen, wiederaufgebaut und erweitert werden dürfen, hat ab Herbst 2019 zu einem 
kleinen «Boom» für solche Bauvorhaben geführt. Entsprechend waren die Herbstmonate für die 
Baubehörde (Bauamt, Baukommission, Gemeindevorstand) von einer «Flut» von Baugesuchen 
für solche Bauvorhaben 2019 geprägt. Die Baubehörde hofft, dass das Bundesgericht die 
bisherige Baubewilligungspraxis für solche Bauvorhaben stützen wird. 
Daneben wurden 203 Baugesuche geprüft. 27 Baukommissionssitzungen waren für die 
Behandlung dieser Baugesuche notwendig. Dabei handelte es sich um 6 Baugesuche für 
Neubauten, 19 Ersatzbauten, 10 Erweiterungen, 73 Umbauten, 9 temporäre Bauten, 21 
Reklameanlagen und 65 für Infrastrukturbauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen sowie 
andere, spezielle Baubewilligungsverfahren. Zusätzlich wurden noch 10 Gesuche um vorläufige 
Beurteilungen (Vorentscheide) behandelt. 
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Abb. Baugespann eines privaten Bauvorhabens für den Abbruch und Wiederaufbau eines altrechtlichen Wohnhauses 

in Verbindung mit einer Erweiterung von 30 % der vorbestandenen HNF (Bauamt St. Moritz) 

Nachträgliche Baubewilligungsverfahren / Baubussen  

Das Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden (KRG) legt fest, dass Bauten und Anlagen 
(Bauvorhaben) nur mit schriftlicher Baubewilligung der kommunalen Baubehörde errichtet, 
geändert, abgebrochen oder in ihrem Zweck geändert werden dürfen.  
In der dazugehörigen Verordnung (KRVO) werden Bauvorhaben festgelegt, welche keiner 
Baubewilligung bedürfen. Für solche Bauvorhaben ist gemäss einem Beschluss des 
Gemeindevorstandes aus dem Jahr 2005 grundsätzlich das vereinfachte 
Baubewilligungsverfahren (ohne Publikation) durchzuführen. In jedem Fall müssen aber solche 
Bauvorhaben vor der Ausführung der kommunalen Baubehörde schriftlich angezeigt werden. Die 
Baubehörde teilt der Bauherrschaft innert 15 Arbeitstagen seit der Anzeige mit anfechtbarer 
Verfügung eine allfällige Baubewilligungspflicht mit und orientiert gleichzeitig darüber, ob das 
angezeigte Vorhaben dem ordentlichen oder vereinfachten Baubewilligungsverfahren untersteht 
und ob Zusatzbewilligungsgesuche erforderlich sind. Erst nach Ablauf einer Frist von 15 Tagen, 
bei welcher keine Mitteilung seitens der Baubehörde erfolgt, kann die Bauherrschaft mit der 
Ausführung des Bauvorhabens beginnen.  
Leider kommt es immer wieder vor, dass diese formellen Bauvorschriften unbewusst (fahrlässiger 
Weise) oder bewusst (absichtlich) verletzt werden. Wird dies von der Baubehörde festgestellt, so 
muss bis zur Klärung der Frage, ob ein Baubewilligungsverfahren durchzuführen ist, der Bau 
eingestellt werden.  
Ist ein Baubewilligungsverfahren erforderlich, bleibt der Bau bis zum Vorliegen einer 
Baubewilligung eingestellt. Sollte sich zeigen, dass das begonnene oder bereits fertig umgesetzte 
Bauvorhaben materielle Bauvorschriften verletzt, so kann es nachträglich nicht bewilligt werden. 
Nach Rechtskraft des (negativen) Baubescheids hat dann die Baubehörde über die 
Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes zu entscheiden. Wenn die Baubehörde aus 
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Gründen der Verhältnismässigkeit oder des Vertrauensschutzes von der Anordnung von 
Wiederherstellungsmassnahmen ganz oder teilweise absehen muss, erlässt sie eine Verfügung, 
dass der gesetzwidrige Zustand geduldet wird (Duldungsverfügung).  
Auf jeden Fall bleibt bei einem Verstoss gegen formelle und/oder materielle Bauvorschriften 
immer die Durchführung eines Bussverfahren vorbehalten. Die Durchführung solcher Verfahren 
ist sehr aufwändig, aber von Gesetzes wegen zwingend erforderlich. Um unangenehme Folgen zu 
vermeiden, empfehlen wir bauwilligen Interessenten immer vor Inangriffnahme von konkreten 
Bauvorhaben (auch bei Kleinstvorhaben) das Bauamt zu kontaktieren. In den meisten Fällen kann 
nämlich mit einer kurzen E-Mail oder einem Telefonat die Frage der Baubewilligungspflicht 
geklärt werden.  

Abb: Umbaumassnahmen in einer Wohnung ohne Vorliegen einer Baubewilligung (Bauamt St. Moritz) 

Raumplanung 

Totalrevision der Ortsplanung / kommunales, räumliches Leitbild  

Im Jahre 2016 wurde das Verfahren für die Totalrevision der Ortsplanung eingeleitet. Der Visions- und 

Strategieprozess «St. Moritz 2030» konnte mit mehreren öffentlichen Anlässen und unter ständigem 

Einbezug der Bevölkerung mit einer Schlussveranstaltung im Frühling 2019 abgeschlossen werden. Für die 

festgelegte Vision wurden Ziele formuliert und diese mit neun strategischen Schwerpunkten mit einzelnen 

Stossrichtungen untermauert. Dafür wurden grossformatige Plakate gestaltet, welche die strategischen 

Schwerpunkte auch optisch umsetzen. 

Die Vision und Raumstrategie von «St. Moritz 2030» werden derzeit in das vom Kanton geforderte 

«Kommunale Räumlichen Leitbild (KRL)» überführt. Das KRL dient als Orientierungsrahmen für die 

Planungsbehörde und ist eine wichtige Grundlage für die Ortsplanungsrevision. Es legt fest, wo und wie 
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sich St. Moritz entwickeln soll. Dadurch soll eine kontinuierliche und qualitätsvolle Siedlungsentwicklung 

und Raumnutzung sichergestellt werden.  

Das KRL bildet die Grundlage für die Ausarbeitung der eigentlichen Ortsplanung, bestehend aus 

Zonenplan, Generellem Gestaltungsplan, Generellem Erschliessungsplan und Baugesetz. Mit diesen 

Planungsmitteln werden die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen, um die ursprüngliche Vision «St. 

Moritz 2030» baurechtlich schrittweise umsetzen zu können. Der genaue Verfahrensablauf für die 

Nutzungsplanung wird im KRG definiert.  

Die Erarbeitung des KRL erfolgt unter der Leitung des Ortsplaners und des Bauamts in Zusammenarbeit 

mit der nichtständigen Planungskommission Gesamtrevision Ortsplanung, dem Gemeindevorstand und 

der Öffentlichkeit. Auch in diesem Prozess erhält der Bürger die Möglichkeit, an 

Informationsveranstaltungen und Workshops aktiv mitzuwirken. Themenschwerpunkte bilden die 

Nutzung und Gestaltung des Seeufers, der Verkehr mit Parkierung und die diversen Arealentwicklungen 

mit Zentrumsfunktionen. Daraus sollen die Entwicklungsleitbilder «Siedlung», «Freiraum» und «Verkehr» 

abgeleitet werden. 

Eine weitere Grundlage für die raumplanerische Entwicklung der Gemeinde bildet das Gemeindeprofil. 

Dieser Grundlagenbericht, basierend auf statistischen Werten, bearbeitet verschiedenste Inhalte zu 

Bevölkerung, Wirtschaft und Tourismus, Bauen und Wohnen sowie Finanzen. Daraus werden 

Empfehlungen für das KRL und die Ortsplanung abgeleitet. 

Das Stimmvolk wird zu gegebener Zeit an der Urne über die neuen Planungsmittel zu befinden haben. Die 

kantonale Regierung wird im Anschluss das Genehmigungsverfahren durchführen. Auf der Homepage 

https://my.stmoritz.ch/ werden laufend neue Informationen zu diesem Prozess aufgeschaltet. 

Teilrevisionen der Nutzungsplanung

Gefahrenzonen 

Nachdem die ETH Zürich als unabhängige Prüfinstanz für Bauvorhaben in der Gefahrenzonen II des 

Brattas-Hanges nicht mehr zur Verfügung steht, muss ein neuer Gutachter gefunden werden.  

Mit Verfügung vom 23. Oktober 2019 hat das Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden 

die vom Gemeindevorstand anlässlich seiner Sitzung vom 19. August 2019 beschlossene Teilrevision von 

Art. 101 Abs. 4 des Baugesetzes genehmigt. Damit wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die 

Ausschreibung einer unabhängigen Prüfinstanz als Ersatz für die ETH geschaffen. 

Des Weiteren wurde gemeinsam mit dem Amt für Wald und Naturgefahren die Arbeit für die Installation 

eines Frühwarndienstes für die beiden Rutschhänge Brattas / Fullun und God Ruinas vorangetrieben.    

Gewässerraumausscheidungen 

Am 1. Januar 2011 trat das revidierte Gewässerschutzgesetz (KGSchG) in Kraft. Darin werden die 

Gemeinden verpflichtet für alle Fliessgewässer sowie stehende Gewässer Gewässerräume auszuscheiden. 

Die Gewässerräume dienen der langfristigen Gewährleistung der natürlichen Funktion der Gewässer, dem 

Schutz vor Hochwasser und der Gewässernutzung. 

Der Gewässerraum wird in der kommunalen Nutzungsplanung mit einer Gewässerraumzone festgelegt. In 

Art. 37 a des kantonalen Raumplanungsgesetztes (KRG) werden die Gewässerraumzonen abschliessend 

geregelt, wobei sich die Zulässigkeit von neuen Bauten und Anlagen sowie die Bewirtschaftung des 

Gewässerraums nach dem Bundesrecht richten. Am 20. Februar 2019 hat der Gemeindevorstand die 

Gewässerraumausscheidung dem kantonalen Amt für Raumentwicklung zur Vorprüfung eingereicht. 

Derzeit werden die verschiedenen im Vorprüfungsbericht aufgeführten Hinweise und Bemerkungen 

ausgewertet und bearbeitet, so dass im Jahre 2020 das Verfahren für die Ausscheidung der 
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Gewässerräume weiter vorangetrieben werden kann (Mitwirkungsauflage(n), Beschlussfassung 
durch die Stimmbevölkerung, Genehmigungsverfahren Regierung). 

Projektbezogene Nutzungsplanungen 

Serletta Süd 
Am 25. April 2017 hat die Regierung des Kantons Graubünden die anlässlich der 
Volksabstimmung vom 18. Oktober 2015 beschlossene Teilrevision der Ortsplanung Serletta Süd 
genehmigt. Nicht ganz unerwartet wurden gegen diesen Volksentscheid und den 
Genehmigungsbeschluss der kantonalen Regierung zahlreiche Beschwerden vor dem 
Verwaltungsgericht erhoben. Das Verwaltungsgericht hat am 2. Dezember 2019 die vier 
Planungsbeschwerden der benachbarten Liegenschaftseigentümer abgewiesen und damit den 
Volksentscheid der St. Moritzer Stimmbürger geschützt. Die unterlegenen Parteien haben nun 
Gelegenheit, die Urteile innert 30 Tagen – unter Berücksichtigung der weihnachtlichen 
Gerichtsferien – ans Bundesgericht weiterzuziehen. 
Betreffend Neubau der Klinik Gut sind zwischenzeitlich an alternativen Standorten Abklärungen 
erfolgt. Obwohl das Stimmvolk der Ortsplanung Serletta Süd auch im Hinblick auf einen 
Klinikneubau zugestimmt hat, müssen sich die Verantwortlichen der Klinik Gut auch auf einen 
abschlägigen Gerichtsentscheid am Standort Serletta vorbereiten. Der Gemeindevorstand hat 
deshalb einer Abklärung zu einem Alternativstandort auf dem Areal der Bäder AG in St. Moritz 
zugestimmt; entsprechende Studien laufen. 

Teilrevision der Ortsplanung Beschneiung Hahnenseeabfahrt 
Gegen die anlässlich der Urnenabstimmung vom 29. November 2018 beschlossene Teilrevision 
der Ortsplanung mit UVB «Beschneiung Hahnenseeabfahrt» haben die 
Umweltschutzorganisationen WWF, Pro Natura und BidLife (nachfolgend USO genannt) im 
Rahmen der Beschwerdeauflage Einsprache eingereicht. Am 24. April 2019 haben die Gemeinden 
St. Moritz und Silvaplana eine gemeinsame Stellungnahme zu den Einsprachen der USO beim 
kantonalen Amt für Raumentwicklung Graubünden eingereicht. Das kantonale Amt für Natur und 
Umwelt hat am 4. Juli 2019 die Corvatsch AG um eine Aktenergänzung ersucht. Die Corvatsch AG 
hat die Aktenergänzung in Zusammenarbeiten mit den Bauämtern der beiden 
Standortgemeinden St. Moritz und Silvaplana ausgearbeitet und im Januar 2020 zusammen mit 
den Gemeinden eingereicht. Nun ist zu hoffen, dass die Regierung des Kantons Graubünden das 
Genehmigungsverfahren der Nutzungsplanung förderlich weiterführt und genehmigt. Sobald ein 
entsprechender Genehmigungsentscheid in Rechtskraft erwachsen ist, kann das Baugesuch für 
den eigentlichen Bau der Beschneiungsanlage im ordentlichen BAB-Verfahren eingereicht 
werden. 

Hotel San Gian 
Die Stimmbürger von St. Moritz lehnten an der Volksabstimmung vom 26. November 2017 eine 
projektbezogene Teilrevision der Ortsplanung für das Hotel San Gian ab. 
In der Folge wurde der Hotel San Gian AG die Möglichkeit eingeräumt, die ohne Vorliegen einer 
Baubewilligung in die Hotelzimmer integrierten Balkone im Rahmen eines nachträglichen 
Baugesuches bewilligen zu lassen. Da der entsprechende Nachweis der Bruttogeschossfläche 
nicht erbracht werden konnte, musste das nachträgliche Baugesuch abgelehnt werden. Nachdem 
der Gemeindevorstand die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes verfügte, wurde der 
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Entscheid vor dem Verwaltungsgericht angefochten und bildet Gegenstand eines derzeit 
laufenden Verfahrens.  

Teilrevision Waldabstand Parzelle 1883 
Das Kantonale Waldgesetz (KWaG) schreibt in Art. 29 vor, dass gegenüber dem Hochwald ein 
Waldabstand von 10.0 m einzuhalten ist. Diese Vorschrift schränkt die Bebauungsmöglichkeiten 
der Parzelle 1883 stark ein, weshalb die Grundeigentümer den Gemeindevorstand im Rahmen 
des KWaG um die Festlegung eines reduzierten Waldabstandes (5.0 m) im Generellen 
Gestaltungsplan ersuchten.  
Während der öffentlichen Mitwirkungsauflage wurden keine Einwände eingereicht. In der Folge 
stimmte der Gemeindevorstand anlässlich seiner Sitzung vom 29. April 2019 dieser 
untergeordneten Änderung der Nutzungsplanung zu. 
Das Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden genehmigte diese Änderung der 
Nutzungsplanung mit Verfügung vom 21. Juni 2019, so dass schlussendlich auch das Bauvorhaben 
auf Parzelle 1883 bewilligt werden konnte. 

Weitere Planungen 
Zahlreiche weitere Nutzungsplanungen stehen derzeit im Gespräch. Ausbauabsichten von 
Hotelbetreiber, Arealentwicklungen und private Bauvorhaben, welche nicht mit der derzeit 
gültigen Nutzungsplanung vereinbar sind, erfordern die Anpassung der Nutzungsplanung.  

Quartierpläne 

Quartierplan Via da Scoula 
Der Gemeindevorstand hat nach einer über elfjährigen Planungsphase den Quartierplan «Via da 
Scoula» am 12. August 2019 mittels einer 54-seitigen Verfügung genehmigt. Die planerischen 
Voraussetzungen für die Erschliessung und der architektonischen und städtebaulichen 
Entwicklung der sich im Quartierplangebiet befindlichen Parzellen sind somit gegeben.  
Gegen den Genehmigungsentscheid des Gemeindevorstandes wurde vor dem 
Verwaltungsgericht Beschwerde erhoben. Damit dürfte der Quartierplan «Via da Scoula» die 
Gemeinde voraussichtlich auch in den kommenden Jahren beschäftigen. 

Quartierplan Bäderzentrum 
Ursprünglich wurde für den Neubau der Klinik in Kombination mit einem Gesundheitshotel der 
Standort Serletta vorgesehen. Mit der Teilrevision der Ortsplanung «Serletta Süd» wurden die 
planerischen Voraussetzungen geschaffen. Mit den jetzt vor Bundesgericht hängigen Einsprachen 
gegen die Teilrevision der Ortsplanung Serletta Süd und allenfalls weiteren Einsprachen im 
Verlauf des späteren Bewilligungsverfahren kann das Projekt soweit verzögert werden, dass mit 
einer Bebauung innert nützlicher Frist auf dem Areal Serletta Süd nicht mehr zu rechnen ist und 
somit Alternativen geprüft werden mussten. 
Anlässlich seiner Sitzung vom 21. Oktober 2019 hat der Gemeindevorstand beschlossen eine 
Teilrevision des Quartierplans Bäderzentrum einzuleiten. Damit sollen die Voraussetzungen 
geschaffen werden, um dort im Baubereich «Konzert- und Konferenzzentrum» allenfalls einen 
Neubau für die Klinik Gut zu ermöglichen. Die Gemeinde möchte mit dieser Teilrevision die 
planerischen Voraussetzungen für einen «Plan B» schaffen. Dieser soll den Gesundheitstourismus 
in St. Moritz an zentraler Lage fördern, der Klinik Gut einen alternativen Standort bieten und den 
Verbleib der Klinik in St. Moritz gewährleisten. 
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Das hohe öffentliche Interesse an der Klinik Gut erklärt auch, warum der Gemeindevorstand alle 
Möglichkeiten ausschöpft, um den Abgang der Klinik zu verhindern. Mit der parallelen Planung 
eines möglichen Standortes ist der Gemeindevorstand überzeugt, der Klinik Gut die bestmögliche 
Unterstützung zu gewähren und deren Verbleib in St. Moritz sichern zu können. 

Öffentlich –rechtliche Eigentumsbeschränkungen (ÖREB – Kataster) 

Landbesitzer werden vor und während der Realisierung von Bauvorhaben mit einer Vielzahl von 
Gesetzen, Verordnungen und behördlichen Einschränkungen, sogenannten öffentlich-rechtlichen 
Eigentumsbeschränkungen (ÖREB), konfrontiert. Es gibt verschiedenste ÖREB, zum Beispiel 
• Bauzonen, die definieren, wie das Grundstück genutzt werden darf, 
• Gestaltungspläne, die u.a. bestimmen, wie ein Gebäude ausgerichtet werden muss, 
• Baulinienpläne, die den Mindestabstand zwischen Haus und Grundstücksgrenze festlegen, 
• Unterschutzstellungen (z.B. Denkmalschutz), 
• Lärmempfindlichkeitsstufen, 
• Grundwasserschutzzonen usw. 

Bis heute müssen diese ÖREB durch den Grundeigentümer bei den verschiedensten Amtsstellen 
von Bund, Kanton und Gemeinde besorgt werden. Die Beschaffung dieser Unterlagen ist z.T. sehr 
aufwändig. Der Kanton hat deshalb entschieden einen ÖREB-Kataster aufzubauen. Alle 
relevanten Informationen zu Grundstücken sollen einfach über ein zentrales Online Portal 
verfügbar gemacht werden. 
Das Bauamt hat 2019 verschiedene Dokumente in Zusammenarbeit mit dem Ortsplaner der 
Gemeinde für die spätere Verwendung im ÖREB-Kataster digitalisiert. 

Personal 

Mutationen 
Pensionierungen: 

• Keine  

Interne Wechsel 
• Keine  

Eintritte: 
• Natalie Gadient unterstützt während eines Jahres die Baupolizei im Stunden-Pensum 

während ihrem Studienjahr an der Berufsmittelschule Samedan primär bei der 
Digitalisierung des Baugesuchs-Archiv. Sekundär verstärkt sie bei Bedarf das Sekretariat. 

Weiterbildung 

• Keine 

Personal 

Die Bauverwaltung geht von einer etwa gleichbleibenden Anzahl an Baugesuchen aus, da aktuell 
zahlreiche private und öffentliche Bauvorhaben zur Diskussion stehen oder bearbeitet werden. 
Da diese Bauvorhaben nicht immer mit den bestehenden Vorschriften des Bau- und 
Planungsrechts der Gemeinde vereinbar sind, wird die Gemeinde auch im 2020 versuchen die 
raumplanerischen Voraussetzungen (OP-Teilrevisionen, Quartierplanungen) zu schaffen. 
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3.1.3 Strassenunterhalt / Entwässerung / Abfall 

Die für das 2019 gesteckten Ziele im Bereich Strassenunterhalt, Entwässerung und Abfall konnten 
weitgehendst erreicht werden. An der Via Somplaz konnte die Etappe IV erfolgreich 
abgeschlossen werden. Dank einer Vollsperrung der Strasse in der ersten Bauphase konnte diese 
auf der gesamten Länge geöffnet und mit zwei Equipen gearbeitet werden. 
Neben dem Ersatz der bestehenden Werkleitungen wird neu auch das Meteorwasser gefasst und 
in den Vorfluter eingeleitet. Daneben wurden die talseitigen Stützmauern ersetzt und der 
Hydrant und eine Unterflurabfallsammelstelle installiert. In der zweiten Bauphase nach der 
Wiedereröffnung der Strasse wurde anschliessend die alte Zufahrt zur Sportgarage saniert, die 
talseitigen Stützmauern erneuert sowie die Lehnenkonstruktion verstärkt. 

Abb.: Totalsanierung Via Somplaz  (Bauamt St. Moritz) 

An der Via Tinus wurde die talseitige Stützkonstruktion fertig gestellt und der neue 
Wasserschacht erstellt, so dass sich 2020 die Arbeiten auf die Erneuerung der 
Stützkonstruktionen konzentrieren können. Parallel dazu wurde auf der Höhe des Abzweigers 
«Via Fullun» das im Quartierplan vorgesehene Trottoir entlang der Liegenschaft Roder realisiert. 
Gleichzeitig mussten im Bereich Kreuzung Somplaz notfallmässig Erhaltungsmassnahmen 
ausgeführt werden. Diese dienen dazu die Fahrtauglichkeit und Verkehrssicherheit soweit zu 
garantieren, bis der Strassenabschnitt 2022 total saniert werden kann. Flankierend wurde die 
unebene Fahrbahn signalisiert und eine Temporeduktion in Erwägung gezogen. Diese wurde von 
der Verkehrspolizei aber nicht bewilligt.  
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Die Erhaltungsmassnahmen verschaffen dem Bauamt die notwendige Zeit, damit ein definitiver 
Entscheid bezüglich dem weiteren Vorgehen Talabfahrt Signal gefällt und allenfalls in das 
Sanierungsprojekt eingearbeitet werden kann  

Abb.: Stützmauer Via Tinus (Caprez Ingenieure) 

An der Via Tinus konnte die Etappe II mit dem Abschluss der Bauarbeiten an den talseitigen 
Stützwerken abgeschlossen werden. Als Vorarbeiten und im Hinblick auf die Erneuerung von 
privaten Hausanschlüssen wurde ein neuer Schacht für die Wasserversorgung erstellt.  
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An der Via Marguns konnte die Etappe I zur Totalsanierung der Via Marguns ausgeführt werden. 
Ziel ist es in rund 3 bis 4 Jahren die Via Marguns etappenweise komplett zu sanieren. Neben der 
Erneuerung / Ausbau der Leitungen und der Instandstellung der Fahrbahn sollen auch die 
bestehenden Bachdurchlässe erneuert resp. vergrössert werden, damit diese im Hochwasserfall 
einen ausreichend grossen Abfluss gewährleisten können und es nicht zu einem Rückstau 
kommen kann.  

Abb.: Sanierungsarbeiten in der Via Marguns  (Bauamt St. Moritz) 

Die Planungsarbeiten für den Kreisel Dimlej konnten abgeschlossen werden und anlässlich der 
Volksabstimmung vom 19. Mai 2019 stimmte der Souverän dem Kredit für die Umsetzung des 
Bauvorhabens zu. Die Arbeiten am Ausführungsprojekt konnten so weit vorangetrieben werden, 
dass das Bauprojekt der RhB und dem TBA unterbreitet werden konnte und diese dem Projekt 
zustimmten. 
Geplant ist, dass mit dem Bau unmittelbar nach Ostern begonnen werden soll. Während der 
Bauphase soll ein temporärer Personenumschlag für Reisecars hinter der Wertstoffhalle 
eingerichtet werden. Die Reisegruppen sollen anschliessend von dort über ein Perron der RhB 
sicher in den Bereich der Haltestellen des ÖV gelenkt werden, wo diese über das Parkhaus ins 
Dorf oder über eine temporäre Passarelle zum Seeufer gelangen. 

Die Planung für die nächsten grossen Sanierungsprojekte an der Via dal Bagn 
(Werkleitungssanierung / Fahrbahn / Bushaltestellen) und an der Via Mezdi (Werkleitungen / 
Fahrbahn) konnten weitgehend abgeschlossen werden. Aufgrund der Erkenntnisse aus dem 
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Hochwasser vom Juni 2019 wurde entschieden das Projekt noch einmal sehr sorgfältig zu prüfen 
und in ein Gesamtkonzept zur Entwässerung der Teilgebiete Rosatsch / Sela / Surpunt 
einzubinden. Der Baubeginn wurde ursprünglich auf 2021 festgelegt. Ob dieser auch tatsächlich 
eingehalten werden kann ist fraglich, da diverse Abhängigkeiten zu anderen Projekten bestehen 
(Alters- und Pflegeheim Du Lac, etc.) 

Tiefbau 

Im Rahmen eines privaten Bauvorhabens konnte das bestehende Trottoir in der Via Chavallera 
bis zur Einmündung der Via Aruons in dieselbe weitergezogen werden. Damit konnte ein 
wichtiger Schritt für eine durchgehende Fussgängerverbindung an der Via Chavallera umgesetzt 
werden. Der Bau war nur durch eine Verschmälerung des Strassenraum möglich, was das 
Kreuzen von Fahrzeugen erschwert resp. diese müssen auf privaten Grund oder das Trottoir 
ausweichen. Das Bauamt und die Gemeindepolizei werden die Situation sehr genau beobachten 
und allenfalls Massnahmen wie ein Verkehrsregime prüfen. 

2018 reichte Frau S. Wiprächtiger ein Postulat zur Umsetzung des 
Behindertengleichstellungsgesetzes (Barrierefreiheit) ein. Dieses wurde als erheblich erklärt. Von 
Pro Infirmis wurde für die Kernzonen von St. Moritz Dorf und St. Moritz Bad ein Bericht mit einer 
Schwachstellenanalyse, Verbesserungsvorschlägen und baulichen Empfehlungen erarbeitet. Der 
Bericht wird aktuell intern begutachtet und einzelne Massnahmen auf ihre Umsetzbarkeit hin 
geprüft. So hat es sich gezeigt, dass taktile Führungshilfen für sehschwache oder sehbehinderte 
Menschen sehr wertvoll sind, aber bei einem intensiven Winterdienst nur eine kurze 
Lebensdauer aufweisen. An drei ausgewählten Stellen wird das Bauamt anstelle hervorstehender 
Führungshilfen Einfräsungen prüfen und Erfahrungen sammeln, wie sich diese im Winterdienst 
bewähren. Parallel dazu soll ein Umsetzungsvorschlag zuhanden des Gemeindevorstandes 
erarbeitet werden. 

Grössere Unterhaltsarbeiten wurden zudem an der Einfahrt zur Via Tinus, an der Via Suvretta 
oberhalb der Zufahrt zum Hotel Suvretta House, an der Via Stredas, am Trottoir Ludains, auf der 
Plazza Rosatsch im Bereich der Bad Galerie und in der Via Aruons im Zusammenhang mit einem 
privaten Bauvorhaben ausgeführt. 
Die Deckbeläge in der Via Aruons und der Via Palüd konnten planmässig eingebaut werden. Auf 
den Einbau des Deckbelages in der Via Clavadatsch wurde wegen eines privaten Bauvorhabens 
verzichtet. Diese hätten mit grosser Wahrscheinlichkeit zu Schäden am frischen Belag geführt, 
was das Bauamt unbedingt verhindern wollte. 
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Werkleitungen (Meteorwasser / Schmutzwasser) 

Folgende Werkleitungen wurden 2019 saniert und durch den Tiefbau betreut: 

Insbesondere die Sanierung der Leitungen Davous Plaun (zwischen Via Johannes Badrutt und der 
Via Serlas) erwies sich als eine besondere Herausforderung. Im steilen und felsdurchsetzten 
Gelände musste für die Leitungserneuerung und damit die Einführung des Trennsystems ein für 
die Linienführung der Leitung günstiger Weg vorbei an den Werkleitungen gesucht werden.  
Im Rahmen der Sanierungsarbeiten kontrollierte das Bauamt auch sämtliche anderen Anschlüsse. 
Bei diesen handelt es sich vornehmlich um private Hausanschlüsse. Die Eigentümer wurden 
angeschrieben und über den Zustand ihrer Leitungen informiert und ihnen die Möglichkeit 
geboten, ihre Anschlüsse mit zu sanieren. 
Leider kam es im Rahmen der Arbeiten aus unerklärbaren Gründen zu einem Bruch der 
provisorischen Leitung. Das austretende Wasser unterspülte eine bestehende, talseitige 
Stützmauer und löste einen Rutsch aus, welcher zu Schäden an einer privaten Liegenschaft 
führte. 

Ort Länge Typ
Via Somplaz 80 m Meteorleitung
Davous Plaun 150 m Einführung Trennsystem. In diesem 

Zusammenhang wurden auch die privaten 
Anschlüsse überprüft und die Eigentümer 
informiert. Diese nutzten die Gelegenheit, ihre 
Anschlüsse mit zu sanieren

Palüd 120 m Meteor- / Kanalisationsleitung 
Mit Strassenwasseraufbereitungsanlage

Via Giovanni Segantini 220 m Trinkwasserleitung
Total 570 m



53 

Abb.: Schwierige Bauarbeiten Davous Plaun (Bauamt St. Moritz) 

Parallel dazu wurden 2019 11 Anschlussgesuche für die Kanalisation bewilligt (2018 – 7 / 2016 – 
11 / 2017 - 13). 

Für die Schneedeponie Palüd konnte im vergangenen Jahr die Strassenabwasseraufbereitungsan-
lage realisiert werden. Das Schmelzwasser aus der Schneedeponie fliesst über einen Sandfang, in 
dem sich sehr feine Sedimente absetzen können, in einen Ölabscheider, wo allfällig wasserge-
fährdende Stoffe wie Öl, etc. zurückgehalten werden, in die eigentliche Strassenabwasseraufbe-
reitungsanlage (SABA). Dort werden vor allem Schwermetalle wie Kupfer, Blei, Zink, etc., welche 
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von Verkehr wie Bremsabrieb stammen, gesammelt. Anschliessend wird das Wasser als soweit 
gereinigt angesehen, dass dieses in den Inn geleitet werden kann. Dazu wurde aus dem Raum 
Palüd im grabenlosen Verfahren eine Leitung bis in den Raum Islas gebohrt. 
Die Wassermengen werden über eine Waagedrosselung gesteuert, dass nicht zu viel Wasser über 
das System abfliesst und das Wasser allenfalls nicht mehr vollständig gereinigt werden kann. 

Abb.: Strassenabwasserreinigungsanlage nach dem Einbau (AF Toscano) 

Kunstbauten 

Die Bauwerksprüfungen an den Brücken und Lehnenkonstruktionen konnte 2019 abgeschlossen 
werden. Viele der Bauwerke weisen Schäden auf, wie sie durch Gebrauch und Alterung zu 
erwarten sind. Die Berichte dienen als Grundlage für die zukünftigen Kontrollen und als 
Planungshilfe im Hinblick auf zukünftige Erneuerung der Bauwerke. Alarmierend ist einzig der 
Zustand bei den beiden Brücken an der Via Aruons über den Ovel da Laret. Bei diesen war 
sofortiger Handlungsbedarf angezeigt. Die Tragkraft der oberen Brücke musste von 32 t auf 3.5 t 
reduziert werden.  
Die Schäden müssen vermutlich auf die Verwendung von minderwertigem oder falsch 
verarbeitetem Beton zurückgeführt werden. Zudem ist die Überdeckung der Armierung 
mangelhaft oder fehlt komplett, was zu starken Korrosionserscheinungen führte. Die Korrosion 
wurde durch eine Beschichtung an der Brückenunterseite noch gefördert und beschleunigt. 
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Abb.: Alarmierender Zustand durch grössere Betonabplatzungen an den Längsträgern und starke Korrosion an der 

Armierung  (AF Toscano) 

Das Bauamt plant 2020 / 2021 die beiden Brücken zu sanieren. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
davon ausgegangen werden kann, dass die Widerlager kaum Schäden aufweisen, müssen nur die 
Brückenplatten erneuert werden. Neben herkömmlichen Betonkonstruktionen wird auch der 
Einsatz alternativer Materialen z.B. Beton / Holz geprüft. 
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2019 wurden folgende Kunstbauten saniert resp. gebaut 

Öffentlicher Verkehr 

Gemäss dem Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit 
Behinderungen müssen unter anderem auch Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs 
behindertengerecht angepasst resp. eingerichtet werden. Diese Anpassungen sind bis zum 31. 
Dezember 2023 vorzunehmen.  
Dazu wurden gemeinsam mit einem Ingenieurbüro sowie Vertreter des Engadin Bus eine Prüfung 
aller Haltestellen durchgeführt, die baulichen Massnahmen und Kosten abgeschätzt und ein 
grober Zeitplan für die Umsetzung erstellt. Bei einer Anpassung einer bestehenden Haltestelle an 
die Bedürfnisse von behinderten Mitmenschen geht es nicht nur darum die technischen 
Voraussetzungen für eine einfachere Benutzung des ÖV zu schaffen, sondern dies bedeutet auch 
eine Überprüfung der Verkehrssicherheit. Diese Auflagen wurden in den letzten Jahren 
tendenziell strenger und so genügen viel Haltestellen heute nicht mehr den Anforderungen. 
Daher zieht eine Anpassung einer Haltestelle oftmals grössere Eingriffe im Bereich der Fahrbahn 
und Verkehrssicherheit nach sich.  
Leider konnte die neue Haltestelle Hallenbad wegen einer privaten Einsprache nicht wie geplant 
2019 gebaut werden. Hingegen wurden die Grundlagen geschaffen, dass 2020 eine neue 
Haltestelle «Sonne», die Haltestelle «Segantini» (Fahrtrichtung Silvaplana) und die Haltestelle 
«Giand’Alva» im Rahmen des Hochwasserschutzprojektes umgebaut werden können. Die 
Planungsarbeiten für die Anpassung der Haltestelle «Camping» und für eine zukünftige neue 
Haltestelle «Signalbahn» an der Via San Gian wurden eingeleitet. 

Ort Typ
Stützmauer Via Tinus Die Erneuerung der Stützmauer an der Via 

Tinus konnte abgeschlossen werden. 

Stützmauer Via Somplaz  Die Stützwerke und die Lehnenkonstruktion 
an der alten Zufahrt Sportgarage konnten 
erneuert resp. saniert werden. 

Waldweg (WW) Laret Die völlig deformierten talseitigen Mauern 
konnten grösstenteils ersetzt werden. 2020 
soll der Mauerersatz abgeschlossen werden. 

Fussweg Palace - Carlton In Zusammenhang mit der abgerutschten 
Mauer mussten rund 65 m erneuert werden. 
Aus Sicherheitsgründen musste stellenweise 
ein Zaun aufgesetzt werden. 

Zufahrt Hahnensee Ersatz bestehende bergseitige Stützmauern 
im Bereich God San Gian nachdem Steine 
ausfielen. 
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Abfall 

Die Sanierungsarbeiten an der Wertstoffhalle konnten 2019 weitgehendst abgeschlossen 
werden. Ausstehend ist die Anpassung der Beleuchtung sowie kleinere Malerarbeiten. Mit 
diesem Schritt verfügt die Gemeinde wieder über eine sichere zentrale Sammelstelle. 

2019 wurden zwei neue öffentliche Moloks (Via Aruons - Beamtenhaus / Via Tinus) gebaut.  

Im vergangenen Berichtsjahr musste eine deutliche Reduktion der Abfallmengen verzeichnet 
werden. Diese bewegt sich im Rahme der Jahre 2016 und 2017. Die Gründe dafür können nur 
teilweise buchhalterisch begründet werden, da Abfallmengen erst in die Statistik einfliessen, 
wenn der Abfall, z.B. Altöl, abtransportiert wurde. Über allfällig weitere Gründe, insbesondere 
den starken Rückgang des Hauskehrichts, kann das Bauamt nur Vermutungen anstellen. 

Abfallstatistik 2018 in t 2019 in t Veränderung in %
Hauskehricht 2'535.02 2’251.49 -11.18
Papier 306.68 228.53 -25.48
Karton 411.71 380.33 -7.62
Altglas 545.83 498.56 -8.66
Grüngut und Speisereste 1'162.08 1'172.62 0.91
Weissblech / Alu 13.10 13.00 -0.76
Speise- / Altöl Privat 35.5 30.00 -15.49
Sperrgut 240.70 240.33 -0.15
Schrott 47.34 44.98 -4.99
Altmedikamente Wertstoffhalle 0.43 0.53 23.26
Farben / Lacke / Reinigungsmittel 2.69 2.55 -5.20
Batterien 0.54 0.68 25.93
PET 5.50 5.02 -8.73
Elektroschrott 64.42 56.45 -12.37
Total 5'371.54 4'174.10 -8.31

Im 2019 wurden 6 (2018: 4 / 2017: 33 / 2016: 27 / 2015: 22) private Abfallsünder angeschrieben 
und sie auf die korrekte Entsorgung von Abfällen hingewiesen.  

Personal / Weiterbildung 

Mutationen 
Pensionierungen: 

• keine 

Abgänge: 
• keine 

Eintritte: 
• keine 

Jubiläen: 
• keine 



58 

Weiterbildung 
• G. Salis besuchte den ein Einführungskurs der Beratungsstelle für Unfallverhütung sowie 

die dazugehörigen Weiterbildungskurse 

• Weiterbildung im Bereich Siedlungsentwässerung  

Ausblick 2020 

Im Bereich Tiefbau sollen 2020 folgende Arbeiten zur Umsetzung kommen, resp. geplant werden. 

Ort Arbeit Geplante Baudauer
Via Tinus / Arumesti Gesamterneuerung - Etappe III April – Juli 

(Sperrung Via Tinus)
Via Somplaz Gesamterneuerung - Etappe VI April – Mai  

(Sperrung Via Somplaz)
Via Suvretta / 
Via Marguns

Gesamterneuerung - Etappe II inkl. 
Bachdurchlass

April – Juni / September 
(Sperrung Via Marguns)

Via Guedas Gesamterneuerung inkl. Bushaltestellen Juni – Juli / September
Via Grevas Bau Kreisel Dimlej April – August /  

September – Oktober
Via Clavadatsch Deckbelag sowie Fussweg zur Via Chavallera September
Via Giovanni 
Segantini

Deckbelag Mai 

Via Giovanni 
Segantini

Neue Linienführung für Bau Pflegeheim Juni – November 

Via Serlas Belagsarbeiten Mai / Juni
Via Corviglia Gesamterneuerung in 2 Etappen 

(vorbehältlich Verhandlungsresultat mit 
Celerina)

Juni – Oktober 

Islas Werkleitungssanierung mit St. Moritz Energie April – Mai /  
September – Oktober

Via Marguns Planung Etappe III 2021
Via Tinus / Arumesti Planung Etappe III / IV 2021 / 2022
Via Somplaz Planung Etappe VI / VII 2021 / 2022
Via Mezdi Planung Etappe I 2021
Via dal Bagn Planung Etappe IV Unklar
Via dal Bagn / Kreisel 
Testa

Werkleitungsumlegung für Pflegeheim 2021 

Im Bereich Kunstbauten sind folgende Arbeiten geplant: 
Ort Arbeit Geplante Baudauer
WW Laret Erneuerung talseitige Stützmauern Etappe III Mai – Juni
Brücke Aruons 
(oben)

Erneuerung Brückenplatte Herbst  

Überführung Brattas Sanierung Vormauerungen / Widerlager April – Mai
Brücke Via Tinus Überwachung Laufend
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Via dals Chöds Sanierung Stützmauern Etappe II September
WW God Laret Abschlussarbeiten der Etappe II Mai / Juni

Im Bereich Entwässerung / Sanierung Kanalisation sind folgende Arbeiten geplant: 
Ort Arbeit Geplante Baudauer
Via San Gian Vorsorgliche Erschliessung Signalareal mit St. 

Moritz Energie
Mai – Juni 

Via Dimlej Sanierung Meteorwasserleitung September – Oktober

Via Somplaz Planung Erneuerung / Sanierung Durchlass 
Geronimi

Unklar 

Im Bereich öffentlicher Verkehr sind folgende Arbeiten geplant: 
Ort Arbeit Geplante Baudauer
Via Somplaz Bushaltestelle Segantini (nur Fahrtrichtung 

Silvaplana) 
Mai – Juni 

Via Mezdi Bauhaltestelle Sonne inkl. neuem Trottoir auf 
Seite Polowiese

Mai – Juni 

Via Mezdi Bushaltestelle Hallenbad mit Sanierung 
Plattenweg Plazza Rosatsch 

Wegen einer 
Einsprache nicht zu 
terminieren

Via Gunels Bushaltestelle Gunels mit Erneuerung der 
Hausanschlüsse Scoula Sportiva / Butia 
Pitschna / Wohnhaus sowie Anpassung der 
Entwässerung 

April – Juli 

Via San Gian Planungsarbeiten für Anpassung Haltestellen 
Camping und Erschliessung mit Trottoir

2020 

Ziele 2020 

• Der Kreisel Dimlej soll realisiert werden. Während der Bauphase wird für die Cartouristen 
im Raum Bahnhof ein provisorischer Halteplatz für den Personenumschlag eingerichtet 
sowie temporäre bauliche Massnahmen für den Langsamverkehr wie eine Passarelle über 
die Via Grevas zwischen Bahnhof und Seeufer sowie eine Brücke zwischen der Via Grevas 
und Punt da Piz gestellt werden. 

• In der Etappe III an der Via Tinus sollen zwischen dem Schellenursli Weg und der 
Liegenschaft Via Tinus sämtliche Werkleitungen erneuert werden. Gleichzeitig sollen die 
Planungsarbeiten für die Etappen IV und V vorangetrieben werden. 

• Die Etappe II der Gesamtsanierung in der Via Suvretta / Via Marguns soll abgeschlossen 
und die Etappe III geplant werden. Im Zuge der Umsetzung der Etappe II sollen die 
Werkleitungen erneuert und die Kapazität des Durchlasses erhöht werden. 

• Die Sanierungsarbeiten an der Via Somplaz sollen mit einer weiteren Etappe 
weitergeführt werden. Parallel dazu sollen die Folgeetappe zwischen der Liegenschaft 
Prasüras und den «Drei St. Moritzern» sowie im Raum Kreuzung Somplaz geplant werden, 
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wobei die Planung der letzteren sehr eng mit dem weiteren Vorgehen bezüglich 
Talabfahrt Signal verknüpft ist. 

• Umbau der Haltestelle Gunels mit Sanierung der Werkleitungen 
• Realisation der neuen Haltestelle Sonne an der Via Mezdi, nachdem diese im Zuge von 

Umbauarbeiten verschoben wurde 
• Anpassung der Haltestelle Segantini Museum (Fahrtrichtung Silvaplana) an die 

Bestimmungen des Gleichstellungsgesetzes 
• Umsetzungsvorschlag Postulat Wiprächtiger zuhanden des Gemeindevorstandes 

erarbeitet und taktile Versuchsflächen eingerichtet 
• Erneuerung der Brückenplatte an der Brücke Via Aruons  
• Abschluss der Mauersanierungen God San Gian 

3.1.4 Wasserversorgung 

Rückblick 2019 

Obwohl es 2019 zu mehreren kleineren, kurzfristigen Unterbrüchen in der Wasserversorgung 
infolge von Leitungsbrüchen kam, konnte die Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ 
einwandfreiem Trinkwasser sichergestellt werden. 
Alle geplanten und nicht geplanten Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten konnten ohne 
Betriebsunfälle ausgeführt und die Anlagen und Leitungen störungsfrei wieder in Betrieb 
genommen werden. Entsprechend stolz sind die Mitarbeiter der Wasserversorgung St. Moritz, 
dass alle für das 2019 gesteckten Ziele ohne Unfälle erreicht werden konnten. 

Die Sanierung der rund 380 m langen Hauptleitung in der Via Giovanni Segantini konnte 2019 mit 
der Etappe II abgeschlossen werden. Grund für die dringende Sanierung war die auffällige 
Aussenkorrosion. Diese rührte vom Torfboden und dessen saurem Moorwasser her, in welche die 
Leitung ursprünglich verlegt wurde. Um die neue Leitung schützen zu können, wurden 
resistentere Materialen sowie eine basische Rohrumhüllung verwendet. 
Verschiedene Male wurde der schlechte Zustand der Rohre resp. die diversen Schäden an den 
Leitungen für die rötlichen Verfärbungen im Wasser verantwortlich gemacht. Grund für diese 
Verfärbungen hat jedoch nichts mit dem Zustand der Hauptleitung zu tun, sondern mit dem 
Zustand der privaten Hauszuleitungen.  




